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Hierzu eine Beilage.

Deutſchland.
Berlin. Jn der Sitzung der Drei-Stände-Ku-

rie am 21. Mai wurde 1) über den Einfluß den die Auf-
hebung des Freiſtaats Krakau und der diplomatiſchen Ver-
bindung mit Spanien auf Handel und Gewerbe Preußens
gehabt habe und fernerhin haben werde; 2) über die Aus-
dehnung des öffentlichen und mündlichen CEriminalverfahrens
über alle Landestheile, in denen die allgemeine Criminal-
ordnung rechtsguültig iſt; 3) über Oeffentlichkeit des Anklage-
vortrages und der Urtelspublikation auch bei den bei ver-
ſchloſſenen Thuren verhandelten Sachen und 4) uüber Auf-
hebung der Sonderung in Theile bei dem Vereinigten Land-
tage verhandelt.

Nach einer längern an Reſultaten leer gebliebenen Dis-
kuſſion über das vorgeleſene Protokoll brachte der Abgeord
nete Milde aus Breslau die Krakauer Angelegenheit in
einer Art zur Sprache, daß wir uns nur freuen koönnen,
daß endlich einmal der Preſſe geſtattet iſt, das zu diskuti-
ren, was von ſo tiefem Einfluß auf das Wohl unſres Va
terlandes iſt und was ſie zu beleuchten berufen geweſen
wäre, wenn ſie von den Rückſichten befreit geweſen ware,
die ihr Stillſchweigen auferlegten. Die Rede lautete:

Meine Herren! Von den Ereigniſſen, welche die neuere
Zeit gebracht hat, iſt keines in ſeinen Folgen auf den Handel und
die Jnduſtrie Preußens ſo unheilvoll ruckwirkend geweſen als die
Einverleibung Krakau's in die öſterreichiſchen Staaten. Die Vor-
behalte, welche unſer Kabinet zu Gunſten der kommerziellen Jn-
tereſſen geſtellt hatte, ſind ohne alle Erheblichkeit und ohne allen
Nutzen für uns bis jetzt geweſen. Denn während wir das Recht
hatten, erwarten zu dürfen, daß mit der adminiſtrativ- politiſchen
Einverleibung des Freiſtaates die merkantil-pelitiſche noch nicht
ausgeſprochen ſei, ſo iſt durch die Bekanntmachung vom 11. Ja-
nuar d. J. dieſe Vorausſetzung geſchwunden. Nachdem dies ge
ſchehen war, durfte man ſich mit Recht einer weiteren Hoffnung
hingeben, nämlich daß dieſe merkantil politiſche Einverleibung in
den möglichſt ſchonenden und milden Formen Platz greifen würde.
Von alle dem iſt das Gegentheil geſchehen, indem die Einſchließung
des krakauer Gebiets in die öſterreichiſche Zolllinie in ſo kurzer

Zeit nach der Publication des Beſitzergreifungs Patentes erfolgte,
daß kaum der vierte Theil der in Krakau lagernden Waaren in
den Verbrauch haben übergebracht werden können. Jn den meiſten
Fällen war die Nachſteuer, welche von Seiten der Kaiſerlich Kö
niglichen Staatsverwaltung verlangt wurde, eine ſo bedeutende,
daß ſie völlig unerſchwinglich war, und daß ſie denjenigen, welcher
ſolche Waarenvorräthe beſaß völlig ruiniren mußte. Nun waren
aber der Natur der Sache nach ein großer Theil jener Waaren,
die in Krakau für kaufmänniſchen Verkehr lagerten, unbezahlte
Waaren und gehoörten effektiv noch dieſſeitigen Staats Unterthanen
an, die natürlich, indem die Steuer von den krakauer Staats
Angehörigen gefordert wurde, ſofort zur Verfügung der dieſſeiti
gen Gewerb- und Handelstreibenden geſtellt waren. Jch muß nun
erwähnen, daß dieſes die Waaren im Allgemeinen betraf und noch
nicht diejenigen Artikel ſubſumirt waren die unter die Staats-
Monopole in den Kaiſerlich Königlichen Erbſtaaten gerechnet ſind,
jedoch als ſchon damals nach dem 11. Januar die Nachſteuer
verlangt wurde, wurde mit großer Oſtentation von Kaufleuten in
Krakau nicht allein eine Menge Waaren verſchenkt, ja effektiv
ins Waſſer geworfen und vernichtet, weil man ſagte: wir können
nicht die Nachſteuer bezahlen und auch nicht diejenigen, welche
uns die Waaren geſchickt haben. Es wurden, um mich einiger
Beiſpiele zu bedienen von Schleſien und von der Rheinprovinz
aus zwei Artikel nach Krakau vorzugsweiſe geſendet, die von großer
Bedeutung ſind. Von Schleſien ordinaire Baumwollenwaaren,
aus der Rheinprovinz Seidenwaaren. Von erſteren welche na
mentlich in der langenbielauer Gegend gefertigt werden, und die
in einem Werthe von 60 bis 70 Rkthlr. der Centner ſind, ver-
langte man von denen, die ſolche Waaren zur Verſteuerung zu
bringen hatten, 200 bis 300 Gulden Zoll. Es liegt auf der
Hand, daß eine Waare, die 60 Rthlr. Werth hat, nicht 200
Rthlr. Steuer geben kann. Es wurde demnach das eigenthümli-
che Verhältniß herbeigeführt, daß dieſen Waaren, indem ſie nicht
in den öſterreichiſcheu Konſum mit der Belaſtung einer ſolchen
Steuer übergehen konnten, nichts Anderes uübrig blieb, als ſie
nach Preußen zurückzufuühren. Aber an der preußiſchen Grenze
angekommen, wären die Waaren in den Zoll von 50 Rkthlr. ge
fallen und es blieb daher nichts ubrig, als die Waaren zu ver
nichten oder ſie auf illegale Weiſe der öſterreichiſchen Steuer und



dadurch auch der Bezahlung an den dieſſeitigen Kreditor zu ent-
ziehen. Mit den Seidenwaaren aus Krefeld und Elberfeld ver
hält es ſich noch anders. Ein einziger Kaufmann mußte fur
340 Pfund Seidenwaaren eine Steuer von 3400 Gulden be-
zahlen. Unter ſolchen Verhältniſſen wurden natuürlich die
merkantilen Beziehungen mit Krakau immer trüber für uns,
und bereits im Januar kam eine Menge von Tratten
und Wechſeln zuruck, die nicht bezahlt wurden. Jch laſſe dahin-
geſtellt, inwieweit einzelne der dortigen Kaufleute verſtanden ha-
ben, ſich ihren Verpflichtungen gegen den Staat zu entziehen.
Indeſſen ſteht das Faktum feſt, daß ſie ſich weigern, ihre Ver-
bindlichkeiten zu erfüllen, weil ſie ſagen wir ſind durch Einfuh-
rung der Nachſteuer völlig ruinirt worden. Es iſt von vielen
Seiten in Krakau geltend gemacht worden daß man in der Bei-
treibung der Nachſteuer doch bedenken moge, welch' großen Ge-
winn Oeſterreich in der Einverleibung Krakau's ſowohl politiſch
als finanziell erlangt habe aber man hat bis jetzt mit größter
Strenge darauf beharrt, die Sache eben ſo und nicht anders
durchzuführen. So ſtanden die Verhältniſſe bis zum 27. April
d. J. Am 26. April erſchien eine Bekanntmachung, die mir
hier vorliegt, in welcher der Kaiſerl. Königl. Hof Kommiſſar den
Handeltreibenden in Krakau andeutete, daß nunmehr die Friſt
abgelaufen ſei, in welcher diejenigen Artikel, die als Staats-
Monopol behandelt werden, in dem freien Verkehr verbleiben
könnten, und er beſtimmte zugleich in dieſer Bekanntmachung,
daß binnen 3 Tagen die ſammtlichen Vorräthe an Taback, Schieß-
pulver und Salpeter müßten entweder an den Einzelnen über-
gegangen ſein, der aber nicht mehr haben durfte, als er in dem
Laufe eines Jahres zu konſumiren im Stande ſei, oder aber dieſe
Vorräthe müßten in der Hauptmauth niedergelegt werden, um
binnen Jahr und Tag zur Verzollung zu kommen oder ausge-
fuhrt zu werden. Die Verzollung, um die es ſich hier vorzugs-
weiſe handelt, iſt die Verzollung des Tabacks. Der Taback iſt,
wie Sie wiſſen, fur den Zoll Verband ein hochſt wichtiger Ar
tikel nicht allein der Fabrication, ſondern auch des Anbaues,
und er iſt ein wichtiger Kultur- Artikel des agronomen Gewerbes
derjenigen Provinz, welche ich die Ehre habe anzugehören. Es
iſt die größte Quantität, ja beinahe die Totalität dieſes Erzeug-
niſſes unſerer Bodenkultur ſeit langen Jahren nach dem Frei-
ſtaat Krakau beinahe ausſchließlich gegangen, und die Quanti-
taäten in dem Augenblicke, wo das Patent erſchien, waren ſehr
bedeutend. Dieſe Tabackſorten haben einen Werth von 8 bis
10 Rthlrn. pro Centner, und die Nachſteuer, welche verlangt
wurde betragt 2 Fl. 50 Kr. fürs Pfund. Es liegt auf der
Hand, meine Herren, daß in dem Augenblick, als eine ſolche
Steuer verlangt wird, der Verkehr abgeſchnitten iſt und alſo
nichts uübrig blieb, als entweder den Taback in die Weichſel zu
werfen oder zu vernichten, denn zurückzuführen ging er nicht,
weil er wiederum in den vereinsländiſchen Zoll von 15 Rthlr.
pr. CEtr. gefallen wäre. Nach ſolchen Maßnahmen mußte es voll
kommen unmoglich werden daß die bedeutenden Außenſtande, die
dieſſeitige Unterthanen an Bürger des ehemaligen Freiſtaats Kra
kau zu fordern haben zu realiſiren ſind, und daß dieſe Forderun-
gen effektiv in dieſem Augenblicke inexigibel ſind, verſichere ich
Sie. Mein Antrag geht deshalb dahin: daß auf irgend eine
Art und Weiſe den dieſſeitigen Staats- Unterthanen geholfen
werde dieſe ihre Außenſtande beizutreiben, und um ſo mehr bei-
zutreiben, da die gegenwärtige Geſetzgebung in Krakau eine ſolche
iſt, die nicht geſtattet, einen Wechſelſchuldner zur Haft zu brin-
gen. Sie ſehen, wir ſind in jeder Beziehung hülflos, und ich
fur mein Theil ſchatze die Ausſtände, die dieſſeitige und vereins-
ländiſche Unterthanen in Krakau in dieſem Augenblicke haben,
die fällig ſind und bezahlt werden ſollten, eher auf 2 Millionen
als auf 1 Million Thaler. Dieſe bedeutende Summe unſeres
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Staatsvermögens zu verlieren, wird fur uns in dieſer Zeit der
Noth, in der wir jetzt leben, ſehr ſchwer werden, und um ſo
mehr, da ich, national ökonomiſch geſprochen keinen Weg weiß,
einen ſolchen Verluſt bald und raſch wiederum zu erringen und
zu erwerben. Jch erlaube mir demnach folgenden Antrag

„„Der hohe Landtag möge beſchließen, daß durch Vermittelung des
Herrn Landtags Kommiſſars bei Sr. Majeſtät dem Konige die
Erlaubniß Sr. Majeſtät des Königs nachgeſucht werde, daß
noch jetzt eine Petition zur Berathung bei dem Vereinigten
Landtage angebracht werden dürfe, in welche unter Hinweiſung
der großen Verluſte in baaren Ausſtänden und unbezahlten
Waaren, welche der Handelsſtand Preußens nach der Einver-
leibung des ehemaligen Freiſtaates Krakau mit Oeſterreich
und durch die oſterreichiſcherſeits angeordnete Nachſteuer herbei-
gefuührten Jnſolvenz- Erklärungen und Waaren -Vernichtungen
erleidet, eine Liquidations Kommiſſion niedergeſetzt werde de-
ren Aufgabe darin beſtehen ſoll, ſolche Verluſte zu konſtatiren,
um demnächſt auf diplomatiſchem Wege der Kaiſerlich Koönig-
lichen Staats Regierung zur Liquidation und Entſchädigungs-
Forderung vorgelegt zu werden.

Meine Herren, die wahre innere Kraft eines großen Staates
liegt in dem Schutze, den er ſeinen Bürgern gewähren kann,
gewähren will und zu gewähren vermag. Das erhebende Gefuühl
des Patriotismus wird genährt, wenn der Staats- Angehoörige
weiß und uberzeugt iſt, daß der Fremde ihn nicht ungeſtraft in
ſeinen Rechten oder in ſeinem Beſitze kränken oder beſchädigen
darf. Die Liebe zum Vaterlande, der Stolz des Volksbewußt-
ſeins, welche allein zu den großen Thaten gefuhrt haben welche
wir an jenen beiden beruhmten Voölkern, von denen das eine dem
Alterthum, das andere der neuen Zeit angehört, bewundern, ſie
iſt genährt, gehegt, gepflegt und erzogen worden in dem gleichen
Schutze, welchen der erſte wie der letzte Staatsburger von dem
Allgemeinen der res puhblica ſicher war und ſicher iſt, zu finden.
Wir träumen ſo oft, meine Herren, von einer deutſchen National
Handelsflagge, weil fie Schutz gewähren ſoll den Unſrigen, ſeien
ſie auch durch Meere vom Vaterlande getrennt ja mögen ſie ſich
befinden bei den Antipoden; wir wollen ſie dadurch ſchutzen in
ihren Beſtrebungen weil jede Errungenſchaft, wie ſie ſich auch
ausdrückt, ein Gemeingut, ein Eigenthum des Vaterlandes wird:
und wir ſollten einen ſolchen Schutz nicht gewähren, wenn der
Schutzſuchende an unſerer Thüre vor unſerem Hauſe anklopft und
um Schutz bittet? Es iſt von beredter Zunge vor wenigen Tagen
von dieſem Orte aus auf den herrlichſten aller Wahlſpruche hin-
gedeutet worden auf das suum cuique, als jenes Wahlſpruches,
welcher Jedem das Seine geben und gewähren, und Jedem in
den Seinen ſchützen will hoffen wir auch daß unter einem ſol-
chen Wahlſpruche nicht allein Preußen, ſondern das geſammte
deutſche Vaterland in jenem Verbande friedlicher Beſtrebungen
und Eroberungen hehr und groß einer mächtigen Zukunft entge-
gengefuhrt werden wird.

(Vielfaches Bravo!)
Der Landtagskom miſſar erklärte ſich bereit, den

Antrag des Abgeordneten Milde als ſtandiſchen Antrag zu
befoördern. Freiherr v. Canitz, Miniſter des Auswartigen,
verſicherte, die Regierung habe alle die zur Sprache ge-
brachten Gegenſtände nicht unbeachtet gelaſſen und habe
bereits die erforderlichen Schritte gethan, ſie ſei aber au-
ßer Stande, Reſultate vorzulegen, auch dann noch, wenn
der Gegenſtand ſich ganz fur die Publicität eignete. Der
Grund, warum ſie ſich außer Stand geſetzt ſehe, beſtehe
in der Kurze der Zeit, d. h. die Regierung habe nicht ge
wußt, daß Oeſterreich am 26. April Maßregeln ergreifen
und Anordnungen treffen wurde, die doch eigentlich nach
dem Charakter und Gange der öſterreichiſchen Handels und
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Gewerbspolitik unausbleiblich waren. Wenn nun auch die
Angelegenheiten noch in der Schwebe ſich befänden, ſo
könne die Regierung kein Bedenken darüber haben, daß die
Stande oder Einzelne die vorliegende Frage zum Gegen-
ſtande beſonderer Bitten an die Krone machten. Darauf
gab die Verſammlung ihre volle Zuſtimmung zu dem An-
trage des Abgeordneten Milde.

Der ritterſchaftliche Abgeordnete v. Rothkirch aus
Schleſien führte an, daß er eine Petition einzureichen beab-
ſichtigt haätte, worin man Maßregeln zur Wiederanknaupfung
von Handelsverbindungen zwiſchen Preußen und der pyre-
näiſchen Halbinſel beantragen wollte. Aber er habe die
Petition nicht eingereicht, weil der Marſchall nach der fruü
hern Auffaſſung des Reglements Antrage, die ſich nicht
ausſchließlich auf die innern Angelegenheiten des Staats
bezögen, zuruckgewieſen habe. Jetzt habe eine weitere Auf-
faſſung der Reglementsbeſtimmungen Platz gegriffen und er
habe geglaubt, daß ihm auch nach Ablauf des Prakluſiv-
termins erlaubt ſein würde, das lediglich aus Mißverſtänd-
niß Unterlaſſene nachzuholen. Er habe deshalb dem Mar-
ſchall eine Petition eingereicht, ſei aber auf Hinderniſſe ge
ſtoßen. Der Marſchall habe erklärt, daß die Petition nicht
zur Berathung kommen könne. Der Antrag des Abgeord-
neten ging dahin: Se. Majeſtät zu bitten mit dem Ko-
nigreich Spanien wiederum diejenigen diplomatiſchen Be-
ziehungen anzuknuupfen, welche erforderlich ſind um hier-
nächſt mit deſſen Regierung Handelsverträge abſchließen zu
können und den dieſſeitigen Unterthanen bei ihren Handels-
beziehungen den nöthigen Schutz zu gewähren, wodurch
dem vaterländiſchen Handel neue Wege eroöffnet und der-
ſelbe auf eine feſte, ſichere Baſis geleitet wird.“ Dem An-
trage fügte der Abgeordnete noch die folgenden Worte bei:
„Jch will nicht verhehlen, daß von Seiten der hohen Re-
gierung mir vielleicht entgegnet werden köonnte, daß wegen
anderer Verpflichtungen mit den verbündeten Mächten ein
Anerkenntniß, welches indirekt in dieſem Antrage liegen
wuürde, der gegenwärtigen Regierung in Spanien nicht ſtatt
haft ſein wurde. Allein Preußen iſt fur ſich ein kräftiges
Land; 16 Millionen Menſchen können nicht be-
nachtheiligt werden durch dynaſtiſche Jntereſ
ſen. Dieſe dynaſtiſchen Jntereſſen müſſen jeder-
zeit hinter dem Wohle der Völker zurückſtehen.«

Der Miniſter des Auswärtigen behauptete da-
gegen, das Recht, Verträge zu ſchließen, die Verhaltniſſe
mit fremden Mächten zu ordnen und über Fragen der aus-
wärtigen Politik Beſchluſſe zu faſſen, ſei ein unveraäußerli-
ches Attribut der Krone, und die Verſammlung wurde ſich
auf einem illegalen Boden befinden wenn ſie eine Diskuſ-
ſion über politiſche Fragen vorliegender Art zuließe und
eine Zeit, die zum Wohle des Landes beſſer benutzt werden
könnte, mit dergleichen Erörterungen zubringe.“

Die Behauptungen und Meinungen des Miniſters fan-
den vielſeitig kräftigen Widerſpruch. Der Miniſter ver-
ſicherte zwar im Verfolg der Debatte, daß eine Beſchran-
kung des Petitionsrechts weder in ſeiner noch in der Re-
gierung Abſicht liege; dies konnte aber nicht verhindern,
daß ſeinen andern Worten Geeignetes entgegengeſetzt wurde.
Zuerſt ſprach v. Beckerath:

Jch glaube, auf die ſo eben von dem Herrn Miniſter der
auswärtigen Angelegenheiten gemachte Bemerkung erwiedern zu
muſſen, daß es wohl Keinem in der Verſammlung je in den
Sinn gekommen iſt, irgend eines der geheiligten Vorrechte der
Krone verletzen zu wollen.

(Bravo!)

Jch glaube ferner hinzufügen zu konnen, daß eine ſolche
Verletzung keinesweges in den Bitten liegen würde, die die
Handelsverhältniſſe unſeres Landes mit auswaärtigen Staaten
betreffen. Die Krone hat ja auch das alleinige Recht der Ge-
ſetzgebung in unſerem Staate, gleichwohl haben wir das Recht
der Bitte und des Beiraths. Jch glaube im Gegentheil, daß
eine Verkennung des letzteren Rechts von Seiten des Herrn
Miniſters darin zu finden ſein würde, wenn uns in jener Weiſe
eine Beſchrankung auferlegt werden ſollte.

(Bravo!)
Der Herr Miniſter hat in einer der vorigen Sitzungen

ſelbſt bemerkt, daß mehr oder weniger jede äußere Angelegenheit
auch eine innere Seite habe, und daß die Angelegenheit, um
die es ſich im vorliegenden Falle handelt, nämlich unſer diplo-
matiſches Verhältniß zu Spanien, eine ſolche Seite hat, das
kann ich Jhnen aus dem Kreiſe meiner Erfahrungen, überein-
ſtimmend mit vielen meiner rheiniſchen Kollegen, beſtätigen.
Dadurch, daß ſeit einer langen Reihe von Jahren dieſe Ver
hältniſſe ſo zu ſagen abgebrochen, dadurch, daß wir dort nicht
vertreten ſind, hat unſere Jnduſtrie, namentlich die rheiniſche,
bedeutende Verluſte erlitten. Es iſt vergeblich geweſen, daß die
Handelskammern fortwährend darauf hingewieſen haben. Unſer
Handel mit Spanien iſt nach und nach faſt auf Null herab-
geſunken. Jch frage, ob ſolche Verluſte, ſolche nachtheilige
Wendungen in dem Zuſtande des Landes nicht eine innere An-
gelegenheit ſind, ob wir uns nicht im vollen Rechte befinden,
wenn wir die Bitte an Se. Majeſtat den König richten, ſol-
chen bedeutenden Uebelſtanden abhelfen zu wollen, ob es nicht
unſere Pflicht iſt, auf ſolche Zuſtände aufmerkſam zu machen?
Jch enthalte mich jeder Bemerkung, ob es noch in der Be-
fugniß des Herrn Marſchalls liegen kann, eine Petition jetzt
nach veranderter Anſicht der Dinge zuzulaſſen, nachdem die Friſt
zur Einreichung abgelaufen iſt. Jch habe aber den lebhaften
Wunſch, daß es geſchehen möge, und erlaube mir die Bitte
auszuſprechen, daß die Verſammlung ihre Zuſtimmung zu er-
kennen geben moge.

Dazu ſetzte der Handelsgerichtspräſident von der
Heydt aus Elberfeld: Vorgeſtern als ich die Ehre hatte
über das Petitionsrecht zu referiren, ſagte ich, daß die hohe
Verſammlung es mit Dank anerkennen werde, wie der
Herr Miniſter des Auswartigen ſich in Beziehung auf die
Bitte geäußert hatte, welche die Abtheilung bevorwortet
hatte. Damals ſagte der Herr Miniſter: er halte die Bitte
fur unnöthig, weil es nicht, nach ſeiner Meinung, in der
Abſicht des Paragraphen liege, die Verſammlung abzuhal-
ten, eine Bitte vorzutragen, bezuglich auf aäußere Angele-
genheiten, bei denen das Jntereſſe des Staats beruührt ſei.
Heute hören wir aus demſelben Munde, daß ſich die Ver-
ſammlung auf illegalem Boden befinden ſolle, wenn ſie eine
Bitte in der Art, wie ſie hier vorgetragen iſt, vorbringe.
Heute muß ich mein Bedauern ausſprechen uüber die Be-
merkung, die wir aus demſelben Munde höoören: Der Herr
Miniſter hat uns vorgeſtern geſagt, daß er es nicht fur
nöthig halte, die Bitte zu ſtellen, daß der betreffende Pa-
ragraph dahin geändert werde, daß Petitionen zugelaſſen
werden, die auswartige Angelegenheiten betreffen, aber in-
nere Jntereſſen beruhren, weil ohnedies ſolche Bitten zuge-
laſſen wurden es iſt alſo deshalb nur von der Verſamm-
lung eine Deklaration fur nothwendig erachtet worden.
Ware aber dieſe Deklaration von dem Herrn Miniſter nicht
gegeben, die auch den Herrn Marſchall veranlaßte, ſeine
Meinung zu andern, ſo wurde die Verſammlung nicht auf
eine entſprechende Deklaration, ſondern im Sinne des Vor-
ſchlags der Abtheilung auf Aenderung des betreffenden Pa-



Jch halte mich für
verpflichtet, die Verſammlung auf den großen Unterſchied
ragraphen eine Bitte geſtellt haben.

aufmerkſam zu machen, der in der Aeußerung liegt, die
wir vorgeſtern und heute gehört haben.“ Dieſe Rede fand
vielen Beifall, und als der Miniſter einen Unterſchied in
ſeinen Aeußerungen in Abrede ſtellte, berief ſich von der
Heydt auf die ſtenographiſchen Berichte, welche allerdings
den großen Unterſchied beſtätigen. Der rheiniſche Abgeord-
nete Diergardt äußerte: „Jch habe vor 20 25 Jah-
ren meinen Hauptwirkungskreis in Spanien gehabt und
viele 100 Familien auf lohnende Weiſe durch die Verbin-
dung mit dieſem Lande beſchäftigt, aber die nachtheiligen
politiſchen Verhältniſſe, die ſpäter eingetreten ſind haben
mich verhindert, dieſe Geſchäfte fortzuſetzen. Mein Wir-
kungskreis bezieht ſich überhaupt auf das Ausland es iſt
nicht allein Spanien woruuber wir uns zu beſchweren ha-
ben, ſondern die Verhältniſſe des Zollvereins in
Bezug auf den Verkehr mit dem Auslande ſind
höchſt bedauerlich. Jch geſtehe offen, daß Falle vor-
gekommen ſind, wo mein Herz darüber geblutet hat, daß
unſre Jntereſſen nicht kräftiger im Auslande vertreten wer-
den. Wir ſtehen überall im Nachtheile. Jch habe mich
nach allen Weltgegenden hin bewegt, und uberall ſtoße ich
auf Hinderniſſe, während das Ausland in den Zoll-
vereinsſtaaten die bereiteſte Aufnahme findet.“
Abg. Milde fuührte an: Es iſt nicht allein die iberiſche
Halbinſel, welche durch Unterbrechung jenes Handels fur
unſre Handelsverhältniſſe verloren gegangen iſt, namentlich
fur Leinen und Glasartikel, ſondern es iſt der Verkehr, der
von jenen Ländern namentlich von Cadix und Liſſabon nach
den ehemaligen und gegenwartigen ſpaniſchen Kolonien ge-
fuührt wird. Denn wie auch die Volker ſich politiſch tren-
nen moögen, die gleiche Sprache, Sitten und Gewohnheiten
werden immer ein Band bleiben es moögen die Staaten
getrennt oder zerriſſen werden immer werden doch Volker
gleicher Sprache ſich verbunden bleiben und ſo iſt auch
der Handel mit Spanien und Portugal nach Sudamerika
ein bedeutender und wurde fur uns ein hochſt wichtiger
werden. Wir ſind aber ganzlich abgeſchnitten, unſer Ver-
kehr iſt gelähmt, indem wir in keiner Art und Weiſe der
Begunſtigungen in unſern Beziehungen mit Spanien uns
zu erfreuen haben, welche andre Handeltreibende oder ex-
portirende Natlionen, ſelbſt in den ſpaniſchen Freihäfen er-
halten. Jn dieſem Augenblick werden die Leinen aus Eng-
land und Belgien zur Befrachtung nach Suüdamerika ge-
nommen, und eine Menge von Fabrikanten, namentlich fur
Glaswaaren, hat ſich in Spanien, und zwar aus Deutſch-
land, angeſiedelt, weil wir mit unſern Waaren dort aus-
geſchloſſen ſind. Deſſenungeachtet und trotzdem daß wir auf
die erſchwerteſte Konkurrenz ſtoßen werden die wir recht
eigentlich ſelbſt hervorgerufen haben, trotzdem wurde doch
ein bedeutender Abſatz unſrer Manufakte und Fabrikate
dahin ſtattfinden können. Um dies zu erlangen aber be-
darf es Schutz, ein Schutz wie ihn eine ſtarke Regierung
dem Gewerbe und Handeltreibenden gewahrt und wie ihn
ein jeder, der einem großen Volke angehoört, das Recht hat
zu verlangen, ein Schutz, der, wenn er auch durch höhere
oder politiſche Evenements momentan in den Hintergrund
gedrängt, doch nie verloren werden darf. Nachdem aber
ein ſolcher Zuſtand auf der iberiſchen Halbinſel eingetreten
iſt, daß ſeit 25 Jahren der Handel Preußens in Spanien
ſo gut als ungeſchutzt und allen Unbilden ausgeſetzt gewe-
ſen iſt, ſo wird es an der Zeit ſein, wenn in irgend einer
Art und Weiſe in demjenigen Referat, welches ſich auf die
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allgemeinen Handelsverhältniſſe bezieht, auch eine Andeu-
tung des Jnhalts aufgenommen wuürde, Se. Majeſtät den
König zu bitten, ſo weit es die politiſchen Verhältniſſe er-
lauben, baldmoöglichſt Vorkehrungen zu treffen, um die
Handelsbeziehungen Preußens mit der iberiſchen Halbinſel
neu zu ordnen und zu ſichern.“ Hanſemann machte
darauf aufmerkſam, auf welche Weiſe die Verletzung der
materiellen Jntereſſen erfolge. Sie geſchehe dadurch, daß
diejenigen Lander, die nicht ihre diplomatiſchen Verbindun-
gen mit Spanien abgebrochen, uns zuvorkommen mit dem
Abſchluß gunſtiger Handelsvertraäge. Dies ſei z. B. mit
Belgien geſchehen deſſen Manufakturerzeugniſſe den unſri-
gen bevorzugt wären. Er ſchloß mit der Verſicherung an
den Miniſter des Auswärtigen, daß die wichtigſten Jnter-
eſſen des Landes eine Veränderung der Politik in Bezie-
hung auf Spanien erheiſchen. Kyllmann aus Weyer
fuührte an, daß die Solinger und Remſcheider Jnduſtrie un-
ter der Politik des Kabinets in Beziehung auf Spanien
und deſſen Kolonien gleichfalls ſehr benachtheiligt ſei. Frei-
herr Manteuffel der Zweite meinte, die Kurie mußte
aus Ehrfurcht vor Sr. Majeſtät dem Könige die gegen-
wärtige Diskuſſion ſofort fallen laſſen, weil erſt abzuwar-
ten ſei, ob die erbetene Deklaration uüber die Reglements-
beſtimmung geſtatte, auch auswärtige Angelegenheiten in
den Kreis der ſtändiſchen Berathungen zu ziehen. Jn wei-
tern Bemerkungen nahm der Miniſter des Auswaärti-
gen alle ſeine fruühern Behauptungen zuruck und gab da-
bei zu bedenken, ob der Regierung eine ſolche Omnipotenz
zugemuthet werden koönne, daß ſie Alles, was in Europa
ungerade geworden ſei, gerade zu machen und allen Be-
ſchwerden abzuhelfen vermoge. Der ritterſchaftliche Abg.
Graf Gneiſenau aus Sachſen wollte erkannt haben, daß
zwiſchen dem Antrage wegen der Krakauer Angelegenheit
und dem Antrage über die eventuelle Wiederaufnahme der
diplomatiſchen Beziehung mit Spanien ein ſo mächtiger
Untexſchied ſei, daß der letztere Antrag gar nicht beruckſich-
tigt werden ſollte. Der Fall Krakaus habe große Verluſte
nach ſich gezogen die diplomatiſche Abſage in Spanien be-
treffe eine alte Angelegenheit, bei der nun freilich die groöß-
ten poſitiven Verluſte jährlich wiederkehren. Der Abg.
Delius, Kaufmann und Fabrikant in Bielefeld, gab darauf
eine erfahrungskräftige Antwort, beging aber das Verſehen,
daß er den Grafen Gneiſenau einen Redner von der
Ritterſchaft Schleſiens nannte. Zur Berichtigung bemerkte
der Abg. Milde aus Breslau, es ſei ein Mitglied der
ſächſiſchen Ritterſchaft geweſen und bat darum, daß dies
ausdrucklich im Protokoll und im ſtenographiſchen Berichte
angefüuührt werden möchte. Den vom Grafen v. Gneiſe-
nau gemachten Unterſchied widerlegte Delius nun mit
folgenden Worten Durch die Unterbrechung des diploma-
tiſchen Verkehrs und durch die eingetretene Störung der
Handels verhältniſſe mit Spanien iſt ein ähnliches Verhalt-
niß eingetreten, wie in Beziehung auf Krakau. Spanien
iſt Jahrhunderte lang einer der bedeutendſten Abnehmer
der Jnduſtrieprodukte Deutſchlands geweſen, es liebte ſie
und zog ſie allen andern vor. Alle dieſe Verhaltniſſe ha-
ben durch die Unterbrechung des diplomatiſchen Verkehrs
die vollkommenſte Störung erlitten. Es wird Niemand
in der Verſammlung ſein, der glaubt, daß unſre Regierung
allmachtig ſei, aber andre Regierungen haben dieſe Schwie-
rigkeiten überwunden dadurch, daß ſie Spanien anerkannt
haben. Jch will mir nicht erlauben, irgend von den Gruün-
den zu ſprechen, welche unſre Regierung abhalten, die
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nien wieder eintreten zu laſſen aber ich glaube, es giebt
keine Grunde, welche wichtiger ſind als das
Wohl des Vaterlandes. Wir leben in einer Zeit, wo
den materiellen Intereſſen nicht genug Aufmerkſamkeit zuge-
wendet werden kann. Jn allen Provinzen unſres Landes,
namentlich wo die Leineninduſtrie (Delius iſt einer der groß
ten Leinenfabrikanten in Preußen) zu Hauſe iſt, wie in

einem Theile Weſtphalens, herrſcht die bitterſte Noth, und
dieſe hat hauptſächlich ihren Grund in dem Mangel an
Ausfuhr. Es handelt ſich nicht allein um Spanien, es
handelt ſich auch um das ſpaniſche Weſtindien. Das ſpa-
niſche Weſtindien iſt unter den Läändern, welche deutſche
Manufakturen, namentlich Leinwand, bezogen haben von
jeher eins der bedeutendſten geweſen. Dieſer Vorzug hat
faſt gänzlich aufgehort, und wenn wir dahin kommen, daß
dieſer vaterländiſche Erwerbszweig ganz verloren geht, ſo
liegt ein großer Theil der Schuld an dem Mangel
richtiger Maßregeln, die nicht getroffen wor-
den ſindIndem hierauf der Marſchall erklärte, daß die Dis
kuſſion der Abſtimmung nahe ſei, erklärte er, daß er ſich
zur Annahme der Petition uüber die ſpaniſchen Handelsan-
gelegenheiten für nicht befugt erachte, daß er aber in An-
erkennung der Wichtigkeit der Sache ſchwankender Anſicht
ſei. Deswegen bat er die Verſammlung, ſie ſolle ihm ei-
nen Rath geben wie ein Freund dem andern. Er erſuchte
daher diejenigen, die ihm riethen, die Petition anzuneh-
men, dies durch Aufſtehen zu erkennen zu geben. Da die
dadurch herbeigeführte Abſtimmung zweifelhaft war, ſo
entſchied der Marſchall fur die Nichtannahme der Petition.
Von den Deputirten, welche fur die Zurückweiſung der
Petition geſtimmt hatten, gaben die Abg. v. Auerswald
und Milde ihre Grunde an, warum ſie gegen den Antrag
geſtimmt hätten. Sie waren der Anſicht, daß die Frage
bei Gelegenheit des Referates über die allgemeinen Han-
delsangelegenheiten und über die Reviſion des Zolltarifs
mit verhandelt werden müßte. Der Landtagskommiſ-
ſar ſchlug dem Abg. v. Rothkirch vor, ſich ohne Vermitt-
lung der Kurie an den König zu wenden, mit der Bitte,
die Diskuſſion des Antrages noch zu geſtatten. Denſelben
Weg hatte der Abg. Milde mit ſeinem Antrage eingeſchla-
gen. Der Kommiſſar erbot ſich, die Beförderung zu über-
nehmen.

Nach einigen lediglich formalen Zwiſchenverhandlungen
ohne weiteres allgemeines Intereſſe ging die Kurie zur Be-
rathung eines Gutachtens der funften Abtheilung uüber Ein
fuührung des öffentlichen und mundlichen Kriminalverfahrens
in der ganzen Monarchie über. Anlaß dazu hatten meh-
rere Petitionsanträge der Abgeordneten Welter, v. Metter-
nich, Oppermann, Zimmermann, Ritter, Winzler, Waäch-
ter und Appelbaum gegeben. Das Gutachten lautete:

Die ſämmtlichen vorgenannten Petenten vereinigen ſich zu
dem Antrage, daß das gegenwärtig zu Berlin beſtehende Kriminal-
Verfahren mit Einſchluß der durch die Allerhöchſte Ordre vom 7.
April d. J. gegebenen Beſtimmungen über die Oeffentlichkeit der
zu führenden Unterſuchungen im Umfange der ganzen Monarchie,
ſo weit gegenwärtig die Beſtimmungen der Kriminal Ordnung
gelten eingeführt werden möge.

Die Abtheilung hat um ſo weniger Anſtand genommen, dieſe
Anträge befürwortend dem Plenum der hohen Kurie vorzulegen,
als das Geſetz vom 17. Juli v. J. im Eingange ſchon ſelbſt die
Andeutung enthält, daß es nur der Vorläufer einer allgemeinen
Umgeſtaltung des Kriminal-Verfahrens ſein ſoll auch iſt nach den
der Abtheilung gewordenen Mittheilungen es entſchieden die Abſicht

der Regierung das öffentliche und mündliche Kriminal-Verfahren,
wie es durch die gedachten beiden Verordnungen für Berlin einge
führt iſt, auf alle Theile der Monarchie, in welchen die Kriminal-
Ordnung Gültigkelt hat, auszudehnen. Jn Berlin hat indeſſen
ſofort damit vorgegangen werden können, weil hier die Richter
kollegien, welche anderwärts zum Theil erſt geſchaffen werden müſſen,
bereits beſtehen. Die Schwierigkeiten liegen nun darin, daß eines-
theils ein Uebergang aus der beſtehenden Jnquiſitoriats- Einrichtung
gefunden werden, anderer Seits eine Vereinigung mit zahlreichen
Gerichtsberechtigten ſtattfinden muß; daß ferner aber auch der
Koſtenpunkt von großer Erheblichkeit iſt.

Die Einleitung zu den erforderlichen Umgeſtaltungen iſt ge
troffen, und es wird von der Art und Weiſe, wie die Organiſation
fortſchreitet, mit Berückſichtigung der Lokal und Provinzial Ver
hältniſſe, abhängen ob die Einführung ſofort für die ganze Mo-
narchie oder nach und nach für einzelne Provinzen ſtattfinden kann.

Unter dieſen Umſtänden hält die Abtheilung dafür, daß es nur
darauf ankommen dürfte, in Anerkennung der geſchehenen Schritte
den Wunſch darzulegen, daß die Einführung des in Rede ſtehenden
Verfahrens möglichſt gefördert und auf dem nach den erhaltenen
Mittheilungen von der Verwaltung eingeſchlagenen Wege vorgegan-
gen werden möge. Die Abtheilung ſchlägt deshalb einmüthig vor:

an Se. Majeſtät den König die ehrfurchtsvolle Bitte zu richten,
die Ausdehnung des durch das Geſetz vom 17. Juli 1846 ein-
geführten öffentlichen und mündlichen Kriminal Verfahrens auf
alle Theile der Monarchie, in welchen die Allgemeine Kriminal-
Ordnung gilt, beſchleunigen und die derſelben etwa entgegen-
ſtehenden Hinderniſſe beſeitigen zu wollen.

Der Antrag des einen der Herrn Petenten Abgeordneten
Welter), bei der Ausführung eine aus dem Landtage zu wählende
Kommiſſion zuzuziehen, iſt von demſelben, im Einverſtändniß mit
der Abtheilung, zurückgezogen, weil bei der Verwirklichung der
Maßregel es vorzugsweiſe auf eine Berückſichtigung provinzieller,
örtlicher und Privatrechts- Verhältniſſe ankommt, wobei ein beſon
derer Erfolg von der Bildung einer ſolchen Kommiſſion aus der
Geſammtheit des Landtags ſich nicht vorherſehen läßt.

Der Antrag des Abgeordneten Ritter, die Einführung des
neuen Verfahrens mindeſtens in Anſehung Stettins vorzugsweiſe
zu beſchleunigen ſcheint der Abtheilung ebenfalls nicht zur Befür-
wortung geeignet, da die beſondere Dringlichkeit in Anſehung
Stettins nicht nachgewieſen iſt und es überhaupt nicht zweckmäßig
erſcheint, ſich auf Spezialfragen und die Bevorzugung einzelner
Oertlichkeiten einzulaſſen.

Jn einer längern Diskuſſion, die aber nichts weſent-
lich Neues ergab, was nicht ſchon im Gutachten angedeu-
tet war, ſprachen ſich alle Redner ohne Ausnahme fur das
mundlich öffentliche Verfahren gunſtig aus, und wenn ſich
einige Meinungsverſchiedenheiten zeigten, ſo waren es nur
ſolche, daß der eine weiter gehen und Geſchworene ver
langte, während der andere ſich mit dem Anfange zufrie-
den erklärte, ohne aber die Nothwendigkeit des Fortſchrei-
tens in Abrede zu ſtellen, oder daß man den Beſchluß uber
die Anträge bis zur Berathung anderer dahin einſchlägiger
Petitionen ausſetze. Zuletzt nahm die Verſammlung mit
großer Majorität den Antrag der Abtheilung an.

Der Abg. Buürgermeiſter Dr. Zimmermann aus
Spandau hatte auf Oeffentlichkeit des Anklagevortrages
und der Urtelspublikation auch bei den hinter rerſchloſſe
nen Thüren zu verhandelnden Kriminalſachen angetragen.
Die Abtheilung hatte die Petition nicht befürwortet und die
Kurie nahm ſie gar nicht in Betracht.

Die vierte Abtheilung ſtellte ein Gutachten über die
Petition des Abg. v. Beckerath aus über die Aufhebung



der Sonderung in Theile bei dem Bereinigten Landtage.
Das Gutachten lautet:

Zur Begrundung des auf Aufhebung des H. 17. der Ver-
ordnung vom 3. Februar gerichteten Antrages hat der Abgeord
nete v. Beckerath Folgendes angeführt:

„Die allgemeine Landesgeſetzgebung kennt keinen Unter-
ſchied der Stande und Provinzen, jeder StaatsAngehörige
iſt ihr gleichmäßig unterworfen. Sie kann daher Partikular-
Intereſſen nicht als ſolche, ſondern nur in ihrem Verhaltniß
zum Geſammt-Jntereſſe beruckſichtigen, und nur dadurch, daß
ſie das Letztere als maßgebend betrachtet, ihr Ziel, die allge
meine Wohlfahrt, erreichen. Wäre ſie an partielle Zuſtande,
an ſtarre Beſonderheiten gebunden ſo würde eine dem Ent-
wickelungsgang des Volks entſprechende Fortbildung ihrer Nor
men unmoöglich ſein und ein ſo in dem edelſten Theile ſeines
Organismus gehemmter Staat mußte alle Lebenskraft verlie-
ren und dem Verfall entgegengehen. Wie aber der Willens-
Entſchluß des Geſetzgebers nur auf das Geſammt Intereſſe
gerichtet ſein kann ſo muſſen auch in der Jnſtitution, welche
zum Beirath berufen iſt, in der allgemeinen Landes Vertre-
tung alle divergirende Sonder- Intereſſen durch gegenſeitige
Durchdringung ſich zu einer Einheit vermitteln. Jhr Beruf
iſt ja eben die Darſtellung dieſer Einheit, in welcher kein Be
ſtandtheil unbeachtet bleibt, in welcher aber alle zu einem un-
zertrennlichen Ganzen organiſch ſich verbinden. Die verſchie-
denen ſozialen Jntereſſen finden in dem Wahlgeſetze, welchem
nach unſerer Verfaſſung eine Eintheilung in Stande zum
Grunde liegt, ihre Beruückſichtigung das provinzielle Leben
wird in ſeiner Eigenthuümlichkeit durch die provinzialſtandiſche
Verfaſſung gewahrt und gepflegt; wo aber der Jnbegriff des
geſammten ſtaatlichen Lebens in einer CentralJnſtitution zu
ſammengefaßt werden ſoll, da kann der einzelne Stand, die
einzelne Provinz eine abgeſonderte Stellung, ein Recht, ſich
von dem Ganzen loszureißen ja ſich mit demſelben in Kon-
flikt zu ſetzen, nicht in Anſpruch nehmen. Ein ſolches Recht
iſt unvereinbar mit der Beſtimmung einer Landes-Vertre-
tung, der Krone den nach allſeitiger Erörterung feſtgeſtellten
Wunſch des Volks, nicht einzelner Stande und Provinzen,
darzulegen; es iſt unvereinbar mit ihrem Beruf, alle Rich-
tungen des National Lebens in einem Mittelpunkt zu verei-
nigen, von welchem aus das Bewußtſein eines gemeinſamen
Staats Verbandes ſich durch alle Kreiſe der bürgerlichen Ge
ſellſchaft ergießt; es iſt endlich unvereinbar mit ihrer Aufgabe,
die Einheit des Staats, auf welcher die Kraft des Staates
beruht, moraliſch immer feſter zu begruunden. So lange die
allgemeine Stände Verſammlung nicht als eben ſo untheilbar
betrachtet wird wie das Land, das ſie vertritt, ſo lange der
Krone einerſeits und jedem Stande, jeder Provinz anderer-
ſeits vorbehalten bleibt, eine Sonderung in Theile herbeizu-
fuühren, ſo lange iſt dieſe Jnſtitution der Gefahr ausgeſetzt,
ſtatt des Geſammt- Intereſſes Partikular Intereſſen zu vertre-
ten das National- Gefühl zu ſchwächen, ſtatt zu ſtärken, die
Staagatskraft zu zerſplittern, ſtatt zu ſammeln, und ſomit die
Zwecke, zu welchen ſie beſtimmt iſt, nicht nur nicht zu for-
dern, ſondern denſelben geradezu entgegenzuwirken.“

Wenngleich die Abtheilung darüber einig war, daß die An-
wendung der fraglichen Beſtimmung uüber die Sonderung in
Theile bei der einheitlichen Tendenz des Vereinigten Landtags
immer nur als ein unerfreüliches Ereigniß betrachtet werden
könne, ſo trug die Majorität der Abtheilung dennoch Bedenken,
den vorliegenden Antrag zu befurworten, weil es nach ihrem
Dafürhalten in den einzelnen Provinzen und Ständen mit Ruck-
ſicht auf die verſchiedenen Partikularitaäten und Intereſſen ſehr
wunſchenswerth erſcheinen könnte in den angegebenen Fällen,
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zur Wahrung der beſonderen Rechte oder Intereſſen mittelſt eines
abgeſonderten Gutachtens der Allerhöchſten Entſcheidung zu ſub-
mittiren.

Die Minoritaät (zu welcher der Referent ſich bekennt) hielt
dagegen die Gründe des Antragſtellers, welchen ſie uberall bei
trat, fur durchgreifend und entſcheidend. Sie glaubte, für den
Vereinigten Landtag das Vertrauen in Anſpruch nehmen zu muſ
ſen, daß er die beſonderen Intereſſen einzelner Provinzen und
Stande, nach vorheriger gruündlicher Erörterung, ſo weit als
zulaſſig, pflichtmäßig berückſichtigen werde; ſie wandte ein, daß
das dem Vereinigten Landtag fur Steuern und Anleihen einge-
räumte Beſchlußrecht paralyſirt werde, wenn bei jedem Ein-
ſpruch einzelner Provinzen oder Stände nicht die Entſcheidung
des Landtages, ſondern lediglich die in ſolchen Fallen einzuho-
lende Allerhöchſte Entſcheidung maßgebend ſein ſolle, daß ferner
da, wo es ſich um Gutachten oder Petitionen handle die ab
weichenden Meinungen in einzelnen Provinzen und Standen
durch das Protokoll, die Stenographie und die zu veranlaſſende
namentliche Abſtimmung, endlich auch durch die Anweſenheit des
Königl. Kommiſſarius hinreichend konſtatirt ſeien, um bei der
darauf zu erfolgenden Allerhöchſten Entſchließung die gebuhrende
Berückſichtigung zu finden.

Die Abtheilung beſchloß bei der demnächſt erfolgten Abſtim-
mung mit 14 gegen 3 Stimmen ihr Gutachten dahin abzu-
geben:

„„daß dem Antrage auf Aufhebung des H. 17. der Verordnung
vom 3. Februar e., betreffend die Sonderung in Theile, keine
Folge zu geben ſei.“

Nachdem der Landtagskommiſſar in wenigen Wor-
ten die Geſetzesbeſtimmung vertheidigt und der Abtheilungs-
referent Abg. von der Heydt ſich fur die Aufhebung der
Sonderung ausgeſprochen hatte, faßte der Geh. R. Rath
v. Werdeck vom altſtandiſchen Prinzip ausgehend die we-
ſentlichſten Punkte zur Vertheidigung der altſtändiſchen Se-
paratrechte und Separatintereſſen in folgender Rede zu-
ſammen

Jch bin im Begriff, mich fur das Gutachten zu erklären.
Jch muß auch Veranlaſſung nehmen, darauf aufmerkſam zu
machen, wie im Allgemeinen unſere Berathung in ein neues
Stadium getreten iſt. Wir haben uns bisher ausſchließlich mit
Gegenſtänden beſchaftigt, welche entweder nur reglementariſcher
Natur waren oder das Verhältniß der Verſammlung nach außen
hin zum Gegenſtande hatten. Gegenwartig iſt durch den vor
liegenden Antrag eine Veranlaſſung zur Berathung geboten, die
ſich auf unſere innerſten Jntereſſen und Verhaltniſſe, auf die
Grundlage unſerer ſtandiſchen Bildung bezieht, ich muß daher
um die Erlaubniß bitten, etwas tiefer in die Sache einzu
gehen und zum Verſtandniß deſſen, was ich in Beziehung auf
die Sache ſelbſt zu ſagen habe, noch Einiges über den Stand-
punkt hinzuſetzen, auf dem ich mich befinde. Jch gehe davon
aus, daß jede Verſammlung, die in großer Zahl zuſammenge-
treten iſt, wie die unſerige, ſich nothwendig in Parteien auf-
löſen muß. Ich glaube namlich, daß es nicht möglich iſt, be-
ſtimmte Anſichten, beſtimmte Principien zur Geltung zu brin-
gen ohne daß vorher außerhalb der Verſammlung gewiſſe Ver-
ſtändigungen ſtattgefunden haben, um dann denſelben nach einer
oder der anderen Seite hin Geltung znu verſchaffen. Jch bin
der Anſicht, daß Parteikampfe der Sache nur forderlich ſein
können, und daß, wer auch ſiege oder unterliege, immer der
Lorbeer dem Vaterlande bleibt. Wenn ich hiervon ausgehe, ſo
glaube ich ferner, daß wir Alle in Betracht zu ziehen haben
eine doppelte Stellung. Die eine bezieht ſich auf die Stellung
zur Krone, und in dieſer Beziehung glaube ich, daß wir Alle

nur Ein Gefuhl theilen, nämlich das, die Krone möglichſt un-
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berührt von der Verſchiedenartigkeit unſerer Anſicht hingeſtellt zu
ſehen ſie kräftig und mächtig zu erhalten. Jch komme aber
zu dem, was uns unmittelbar beruührt, namlich unſere Stel-
lung zum Lande. Hier ſind gewiſſe Verſchiedenheiten der Auf-
faſſung bei gleicher Ehrenhaftigkeit und Gewiſſenhaftigkeit mög-
lich; ſie ſind nicht nur möglich, ſie ſind auch vorhanden. Was
ich nun fur das Land im Auge habe, was ich fur unumgäng-
liches Bedurfniß und für ſeine weitere Entwickelung durchaus
erforderlich halte, das iſt die Ständiſche Freiheit. Nach
meinen Anſichten verburgt das Patent vom 3. Februar c. die
ſtandiſche Freiheit. Jch will nicht darüber rechten, was ich mir
in dem Patente noch anders gewuünſcht hatte. Jch ſehe es als
ein fait accompli an. Einen dringenden Wunſch, den ich
noch hege, und den wir auf dem geſetzmäßigen Wege zu ver-
folgen haben iſt die periodiſche Wiederkehr. Wenn ich aber
ſage, das Patent verbürgt die ſtandiſche Freiheit mehr als alles
Vorangegangene, ſo glaube ich, daß der Schwerpunkt in dem
Anerkenntniß der Krone liegt, uns bei Anleihen zuzuziehen,
und daß unſere Zuſtimmung bei Ausſchreibung von Steuern
erforderlich ſei. Jch mache darauf aufmerkſam, daß die Frei-
heit von England auf dem Steuerbewilligungs Recht be-
ruht. Wenn wir daher zur Steuerfrage uübergehen, wenn hier
die Frage wegen der zu machenden Anleihe vorgelegt wird, ſo
werde ich das Bedürfniß gewiſſenhaft prüfen und mein Votum
ſo abgeben, wie ich es nöthig halte, daß die Anleihen und die
Steuern ſtreng zu dem Zwecke verwendet werden, die wir, das
Land und die Krone im Auge haben. So, meine Herren, ver-
ſtehe ich die ſtändiſche Freiheit. Jch ſage aber eten die ſtändi-
ſche Freiheit, denn ich gehe davon aus, daß in alten Staaten,
wie der unſere einer iſt, nur allein ſtändiſche Freiheit möglich iſt,
d. h. nämlich, eine nach den vorhandenen Jntereſſen gegliederte
Betheiligung der verſchiedenen Unterthanen Klaſſen am Regiment.
Jch rede nicht davon, ob ſolche Ordnung, wie ſie gegenwärtig
beſteht, einer Nachhülfe bedarf; ich glaube, daß mit der Zeit,
vielleicht auch ſchon jetzt, Reformen und Verbeſſerungen nach ei-
ner oder der anderen Seite hin nöthig ſind. Jch will dies un-
berührt laſſen, ich glaube aber, das Prinzip der ſtändiſchen Glie-
derung müſſen wir feſthalten. Erlauben Sie mir, Jhre Blicke
auf die Länder hinzulenken, die uns benachbart ſind wo aber
die ſtändiſche Gliederung nicht beſteht: ich blicke auf Frankreich
dort ſind ſeit 60 Jahren ich welß nicht genau ich glaube
aber 8 verſchiedene Verfaſſungs- Verſuche gemacht, alle prokla-
mirten Freiheit und Gleichheit; fragen wir, was iſt das Reſul-
tat? Wie Frankreich gegenwärtig vor uns liegt beherrſchen
250,000 Wähler ein Land von 34 Millionen Einwohner. Was
ſind dieſe Herrſcher? Es ſind ehrenwerthe und angeſehene Män-
ner, aber es konzentrirt ſich die Herrſchaft auf den Grundbeſitz
größerer Eigenthümer, Fabrik Unternehmer und Gelehrte. Das
Land ſelbſt wird größtentheils von Pächtern bebaut oder denjeni-
gen wenigen Klaſſen freier, unabhängiger Eigenthümer, die nicht
zu derjenigen Klaſſe gehören die 300 Fr. Steuer bezahlen, alſo
nicht vertreten ſind. Das Recht, wie es in vielen franzöſiſchen
Schriften den regierenden Klaſſen vorgeworfen wird, das Recht
haben ſie auch zur Mitregierung, aber geltend machen können ſie
es nicht, weil ſie nicht 300 Fr. Steuer bezahlen iſt das Frei-
heit? Jn Belgien haben wir allgemeine Wahlen.

(Ruf: zur Sache
Jch glaube, ich bin in der Sache ich will beweiſen,
Entwickelung ohne ſtändiſche Freiheit nicht möglich iſt.

Wir haben in Belgien allgemeine Wahlen. Jch bin in die
dortige Verfaſſung nicht näher eingedrungen, ich weiß nur, daß
ſie beſteht, aber ein Zuſtand, wo in einer Provinz in einem
Jahre die Bevölkerung um 20,000 Seelen zurückgeht, iſt kein
glücklicher. Das, glaube ich, wird ſich auch Jeder geſtehen.

daß die
S

Fragen wir, wie iſt es in England? England dies Muſter
der Freiheit in dieſer Beziehung ſteht es gegen uns zurück,
denn in England iſt der freie Stand der kleinen Grundbeſitzer
nicht vertreten, und was iſt erfolgt? Dieſer freie Stand, der
die Blüthe der Ritterſchaft von Frankreich bei Aſſincourt und
Poitiers vernichtet, iſt untergegangen, weil er keine Vertreter in
den Stände- Verſammlungen gefunden hat. Nord- Amerika kön-
nen wir nicht zum Muſter nehmen, ein Land, wo von 17 Mil-
lionen Einwohnern 2 Millionen Sklaven ſind, kann uns nicht
zum Muſter dienen alſo ich wiederhole es, was der Freiheit för-
derlich iſt, iſt die ſtändiſche Entwickelung. Jn dieſer ſtändiſchen
Formation, wie wir ſie haben, blüht uns eine ſchöne Zukunft,
in ihr iſt uns Gewähr gegeben daß wir die Gefahren überdauern
werden, die Europa gegenwärtig bedrohen. Was Europa fehlt,
iſt die Organiſation der Arbeit, wir haben einen großen Fort-
ſchritt in Beziehung auf die Organiſation der Arbeiter gethan
Jhn haben unſere Fürſten hervorgerufen indem ſie den Stand
der kleinen Grundbeſitzer ſchufen. Wenn wir auf dieſem Wege
weiter fortgehen, ſo werden ſich auch Mittel und Wege finden,
auch Jenen Vertretung zu ſchaffen.

(Ungeduld und Tumult in der Verſammlung.)
Meine Herren, ich habe ſchon einmal das Unglück gehabt, Jh

nen zu mißfallen, ich glaube aber, meine Worte haben großen An-
klang im Lande gefunden, und daher bitte ich, mich ausreden zu laſ
ſen. Meine Herren, die Garantie für unſere Freiheit liegt in der Re
form, und ſie liegt darin, daß jedes wichtige Verhältniß eine ſelbſt
ſtändige Vertretung findet. Das ſtändiſche Element, ich wiederhole
es, iſt die einzige Grundlage der politiſchen Freiheit. Jch glaube
auch nicht, daß durch die ſtändiſche Gliederung die Einheit leidet.
Wollen wir ſie aber, ſo müſſen unſere Berathungen gebildet ſein
aus Gewählten der Stande in ſich und aus ſich, wir muſſen
aber auch jedem Stande Gelegenheit geben, ſeine Jntereſſen zu
wahren, wenn die Majorität ſie gefahrdet. Meine Herren, ich
halte es deshalb fur ſtandiſch, daß die Majorität zu entſcheiden
habe aber eben ſo ſtandiſch nothwendig halte ich es, daß jedes
Recht der beſonderen Stande in unſerer Verſammlung ſeine Ver
tretung finde. Die Schwierigkeit in jeder Verfaſſung iſt die:
das Privatrecht von dem öffentlichen Rechte zu ſcheiden. Auch
in unſerer Verſammlung begegnet ſich das öffentliche Recht mit
dem Privatrechte. Das öffentliche Recht verſchafft ſich durch
Beſchluſſe der Majoritaät die Geltung. Auf dem Punkte, wo
das Privatrecht mit dem öffentlichen Recht zuſammentrifft, wird
dem gedruckten Theil ſein Recht dadurch, daß er ſeine Wünſche
und Beſchwerden zu den Stufen des Thrones niederlegt. Jch
glaube aber nicht, daß wie geſagt worden iſt, die Oeffentlichkeit
und die Gegenwart des Herrn Kommiſſarius genugt, um die
beſonderen Rechte zu wahren. Was wir bedürfen, iſt die Form,
um eine Entſcheidung über dieſen Konflikt herbeizufuühren und
dieſe ſichert uns die Itio in partes, und darum bin ich dafür,
daß ſie unangetaſtet bleibe.

Graf v. Hell dorf aus Wollmirſtädt meinte, daß ſeit
dem Beſchluſſe, wonach einfache Stimmenmehrheit an die
Stelle von zwei Drittel treten, und ſeit die Anſichten der
Minorität bei Petitionsanträgen nicht zur Kenntniß der
Krone gebracht werden ſollten, fordere Recht und Billig-
keit die Erhaltung der Sonderung in Theile. Außerdem
liege nach den bisherigen Erfahrungen keine Veranlaſſung
zur Aufhebung der ltio in partes vor, wohl aber die Ver
pflichtung, ſowohl ſich nicht zu uübereilen, als auch die
Kräfte fur die vorliegenden Arbeiten zuſammenzuhalten.
Kupfer erklärte ſich fur die Petition, Freiherr v. Lilien
fur den Antrag der Abtheilung und der Landrath Graf
v. Eulenburg nannte die Sonderung in Theile ein durch
ſammtliche ſtändiſche Geſetze hindurch gehendes Rechtsprin



zip. Jn der Aufrechthaltung der Sonderung wollte der
Herr Graf drei ſpecifiſche Wirkungen erkennen, namlich:
A die Itio in partes ſchaffe den Staändemitgliedern ein gro
ßeres Zutrauen zu ſich ſelbſt, weil ſie uüber ſich ein ſchuützen
des Dach fühlten und darum nicht ſo angſtlich auf die Jn-
tereſſen eines einzelnen Standes bedacht waren; ſie gebe
ihnen ferner das Gefühl der Sicherheit und freien Bewe-
gung und endlich eine größere Behutſamkeit in Faſſung der
ſtändiſchen Beſchlüſſe. Der Abg. Freiherr v. Man-
teuffel der Erſte legte ſich die Frage vor: Was will
der Antrag, der gerichtet iſt, die ltio in partes aufzuhe-
ben Dieſe Frage beantwortete der Abgeordnete nach den
ſtenographiſchen Berichten wortlich und buchſtäblich ſo: „Jch
glaube mich nicht zu irren, wenn ich annehme, daß die Be-
deutung des Antrags die iſt, die Verſammlung ſoll dadurch
erklären, daß ſie nie ungetheilt, nie einheitlich ſei. Zum
Schluß der Debatte ſprach v. Beckerath:

Die Verſammlung wird mir geſtatten einige Worte zur Ver-
theidigung meines Antrages zu ſagen. Jch habe zunächſt meine
Befriedigung darüber auszudrücken, daß die Tendenz des Antrags,
der Grundſatz, auf dem er beruht von den meiſten Herren Red-
nern nicht nur ſondern auch von dem Herrn Miniſter anerkannt
worden iſt. Es kommt alſo nur darauf an, dieſem Grundſatze
auch Geltung zu verſchaffen. Es hieße den Geiſt, den dieſe
Verſammlung ſchon ſo vielfach zu erkennen gegeben hat, verken-
nen, wenn ich mir noch die Mühe geben wollte, darzuthun, daß
die Staats Einheit eine der Grundlagen der Staats Wohlfahrt
iſt. Es iſt ferner überflüſſig, hinzuweiſen, daß die Grundlage
der Staats Einheit weſentlich in dieſer Verſammlung zu ſuchen
iſt. Würden Sie es aber in irgend einem Falle für zweckmäßig
erachten eine ſolche Grundlage zu legen, von der unter Umſtän-
den immer wieder ein Theil ſich trennen könnte, ſo daß dadurch
das ganze Gebäude, welches darauf errichtet iſt, in ein unſicheres
Schwanken geriethe? Wohlan, meine Herren, ein ſolches Ver
hältniß liegt uns hier vor. Man hat geſagt, daß, wenn die Ver
ſammlung eine unauflösliche Einheit bilden würde, dadurch für
einzelne Theile derſelben eine Gefahr, die Gefahr der Rechtsver
letzung, entſtehen könnte. Jch muß zunächſt darauf hinweiſen,
wie mir der Fall nicht denkbar iſt, daß das Recht irgend eines
Standes, irgend einer einzelnen Provinz von dieſer Verſammlung
verletzt werden könnte. Das würde über den ihr angewieſenen
Wirkungskreis völlig hinausgehen. Es heißt auch in dem Para-
graphen, um den es ſich hier handelt: „Hält bei einem Gegen
ſtande in Hinſicht deſſen die Jntereſſen der verſchiedenen
Stände oder Provinzen gegen einander geſchieden ſind, ein Stand
oder eine Provinz durch einen vach F. 16 zu Stande gekommenen Be-
ſchluß ſich verletzt u. ſ. w.“ Es iſt alſo nicht von einem Rechte
die Rede, ſondern nur von einem Jntereſſe. Den Fall einer
Rechtsverletzung hat der Geſetzgeber nicht vorgeſehen und auch
vorzuſehen keine Veranlaſſung gehabt. Nun frage ich Sie
aber meine Herren, wenn in unſerer Mitte nach vollſtändiger
gründlicher Erörterung der verſchiedenen Jntereſſen ſich eine be
ſtimmte Meinung ein beſtimmter Beſchluß darüber herausſtellt,
welches Jntereſſe von dem Standpunkte der Geſammtheit aus das
überwiegende iſt: wie iſt, wenn alsdann dem unterliegenden Theile
noch die rechtliche Möglichkeit gegeben iſt, gegen dieſen Beſchluß
zu proteſtiren, wie iſt dann überhaupt die Feſtſtellung des Ge
ſammtintereſſes denkbar? Hebt denn nicht immer der Proteſt der
Minorität gegen den Beſchluß der Majorität den letztern moraliſch
auf? ſchwächt ſie ihn nicht immer ſo daß dadurch die Regierung,
der es doch bei Bildung des centralſtändiſchen Organs darum zu
thun war, zu erfahren welches denn eigentlich das Landesintereſſe
iſt, in die üble Lage kommt, es nun dennoch nicht zu wiſſen?

h

Auch in dem Falle, der vorhin beſprochen worden iſt, und der
ſich im Referate erwähnt findet, wo es ſich um Bewilligung von
Steuern oder Anleihen handelt, auch in dem Falle entſteht dieſe
mißliche Lage. Jch will nicht ſagen, daß der Beſchluß, den die
Ständeverſammlung hinſichtlich einer Staatsanleihe oder neuer
Steuern faßt, durch den Proteſt der Minorität aufgehoben werde,
er wird aber mindeſtens dadurch geſchwächt, der Proteſt wird in einem
Augenblicke, wo es darauf ankommt, daß ſich das Land die Vertre
tung des Landes, einig zeigt, dieſe Einigkeit ſtören er wird ſie auf
heben und einen Zwieſpalt in die Verſammlung, in das Land hinein
bringen. Jch erlaube mir noch auf die Garantie hinzuweiſen, die
außer dem Geiſte der Verſammlung, außer dem Geiſte der Gerechtig-
keit, den wir immer in einer preußiſchen Landesvertretung voraus-
ſetzen muſſen, die Verfaſſung darbietet. Wir haben zunächſt,
wie ich auch in meinem Antrage geſagt habe, zum Schutz, zur
Pflege des provinzialſtändiſchen Lebens, die Provinzial Stande.
Sie ſind ganz an ihrer Stelle, wenn ſie die individuellen Jn-
tereſſen der Provinzen mit Nachdruck vertreten. Wir haben
ferner die verfaſſungsmäßige Beſtimmung, daß der Beſchluß der
einen Kurie erſt dann an den Thron gelangt wenn er auch in
der anderen Kurie Zuſtimmung gefunden hat. Wir haben alſo
hier die Bürgſchaft, daß immer nur ein von verſchiedenen
Standpunkten aus wohlerwogener Ausſpruch zur Kenntniß, zur
Entſcheidung der Krone gelangt. Wir haben ferner in dieſer
uber allen Parteien ſtehenden Entſcheidung eine Burgſchaft da-
fur, daß ſtets nur das Geſammtintereſſe im Lande Geltung er-
langen wird. Meine Herren! Wenn ſur einzelne Landestheile
Gefahr darin läge, die Itio in partes aufzuheben, ſo wurde ſie
wahrlich nicht von der Rhein Provinz aus beantragt werden.

Sie wiſſen, welch einen beſonderen Werth die RheinPro-
vinz auf ihre Inſtitutionen legt. Dieſe Inſtitutionen haben ſeit
einem halben Jahrhundert ſegensreich bei uns gewirkt, und wir
rechnen ſie zu denjenigen Gutern, von denen neulich auf dieſer
Stelle geſagt wurde, daß wir ſie ungeſchmalert auf unſere Kin-
der zu vererben hoffen. Wir halten unſere Inſtitutionen hoch,
aber wir halten auch die Einſicht unſerer Mitburger in den an-
deren Provinzen hoch. Wir haben das Vertrauen, daß die gro-
ßen Prinzipien der rheiniſchen Geſetzgebung in dieſem Saale nie
gefährdet werden wir haben das Vertrauen, daß hier bei un-
ſeren Verhandlungen in gegenſeitigem Geben und Nehmen kein
Theil verlieren, ſondern Alle nur gewinnen können. Es iſt von
einem verehrten Redner behauptet worden, daß das Prinzip der
ſtäaändiſchen Gliederung die Aufrechthaltung der Sonderung in
Theile auch in dieſer Verſammlung erfordere. Es iſt mir das
nicht klar geworden, es iſt mir nicht klar geworden, wie der in
der Geſetzgebung ſelbſt ausgeſprochene Begriff, daß die ſtändiſche
Verſammlung eine Einheit bilde, wenn er konſequent durchge
fuührt wird, irgendwie in Widerſpruch ſtehe mit dieſer Gliede-
rung, die ja vollſtandig erhalten werden ſoll. Wenn man aber
dieſer ſtändiſchen Gliederung eine ſolche Ausdehnung geben will,
daß ſie eine Größe bildet vor der jede andere Große, ſelbſt die
Einheit der ganzen Landes Vertretung, zuruckweichen muß, dann
glaube ich, daß wir auf dem Wege uns befinden den ein an-
derer Redner, ein Mitglied der ſächſiſchen Ritterſchaft, in dem
von mir gemachten Antrage zu erkennen glaubt. Dieſes geehrte
Mitglied nennt ſich einen Freund der ruhigen, friedlichen Ent-
wickelung. Wurde aber das zu einer ruhigen und friedlichen
Entwickelung führen, wenn die einander entgegengeſetzten Jn-
tereſſen niemals durch kein Organ eine Ausgleichung, eine Ver-
mittelung finden könnten, wenn die Sonderheiten im Lande,
welche an ihrer Stelle allerdings auch ihre Berechtigung haben,
nicht auf einem höheren Gebiete ſich ausglichen, ja, wenn ſie

(Der Beſchluß folgt in der Beilage.)
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ſich auch da Geltung verſchaffen könnten, wo Einigung das
höchſte Ziel iſt! Sie haben, meine Herren, zu oft ſchon Jhre
Sympathieen fur die Einheit des Staats und dieſer Verſamm-
lung ausgeſprochen als daß ich nicht fur anmaßend erachten
mußte, wenn ich ſie irgend noch in Jhnen zu erwecken ſuchen
ſollte. Jch vertraue, daß dieſe Verſammlung nicht die Abſicht
hat, ſich in dem betreffenden Paragraphen die Waffe zu be-
wahren, mit der ſie gelegentlich ſich ſelbſt zerfleiſchen könnte.
Ich hoffe, daß ſie durch Annahme meines Antrags ſich zu ei-
ner unauflöslichen, von Vaterlandsliebe getragenen Einheit er-
heben wird!

Jn der darauf folgenden Abſtimmung trat die Kurie
den Anſichten der Abtheilung bei und entſchied fur die fer-
nere Beibehaltung der Sonderung in Theile.

Mehrere Petitionen waren eingegangen, die eine Ab-
änderung der beſtehenden Vorſchriften über die Erſtattungs-
pflicht der Mandatariengebüühren in Civilprozeſſen bei Ob-
jekten unter 200 Thlr. beantragten. Die mit der Begut-
achtung derſelben beauftragte Kommiſſion befurwortete die
Anträge nicht weil ein dahin bezuglicher Geſetzentwurf be-
reits dem Staatsrathe vorliege, wodurch die Regierung den
Wunſchen der Petenten entgegen komme. Die Kurie ging
auf die Petition nicht ein. Ferner hatte der Abg. Dittrich
um Einführung einer gleichartigen Eidesformel fur die evan
geliſchen und katholiſchen Glaubensgenoſſen, um Einſchrän-
kung oder Verminderung der gerichtlichen Eide und um
baldige Emanirung des neuen Strafgeſetzbuches petitionirt.
Die beiden erſten Anträge lehnten die Kommiſſion und die
Kurie ohne Diskuſſion ab. Den letzten Antrag befüürwor-
tete die Abtheilung nicht, die Kurie zog ihn aber in Be-
tracht. Der Landgerichtsaſſeſſor v. Mylius von der rhei-
niſchen Ritterſchaft ſprach folgende Worte:

Meine Herren, ich habe ums Wort gebeten, um ein Amen-
dement zu dem von dem Herrn Abgeordneten Dittrich vorgeſtellten
Antrage in Vorſchlag zu bringen. Dieſes Amendement würde
dahin lauten

Eine hohe Verſammlung wolle an Se. Majeſtät den König
die Bitte richten

Se. Majeſtät geruhe, zu verordnen, daß das Strafgeſetzbuch
in ſeiner neuen Umarbeitung entweder dem jetzt verſammelten
oder dem nächſten Vereinigten Landtage zur Berathung und
Begutachtung vorgelegt, jedenfalls eine angemeſſene Zeit vor
dieſer Vorlage veröffentlicht werde.

Jch erlaube mir, in Kürze die Geſichtspunkte anzudeuten, von
denen aus ich Unterſtützung für dieſes Amendement im Jntereſſe
der Provinz und ich glaube ſagen zu können, des Reiches, mir
erbitte. Es iſt ſchon oft geſagt worden und ich wiederhole es, daß
ein Verſtändniß zwiſchen der Krone und dem Lande gerade der
größte Zweck iſt, den wir zu erſtreben haben. Von dieſem Zwecke
ausgehend habe ich das Amendement geſtellt, denn ich habe um
eine große und öffentliche Diskuſſion eines der wichtigſten und
umfangreichſten Geſetze gebeten, die in den letzten Jahren der ge
ſetzgeberiſchen Thätigkeit des Staats zu Grunde gelegen haben. Es
iſt oft ausgeſprochen worden, daß auch die Vernichtung von Miß-
verſtändniſſen jeder Art zu gleicher Zeit von uns immer erſtrebt
werden müſſe daß aber Mißverſtändniſſe gerade da, wo es ſich
um die Geſetzgebung handelt, ſtörend ſich feſtſetzen können zwiſchen
die Krone und das Land, und dort ſtörend wirken werden, das,
glaube ich, beweiſt gerade die Geſchichte dieſer Strafgeſetzgebung in
der Rhein Provinz. Es iſt oft von den rheiniſchen Inſtitutionen
die Rede geweſen, ſelbſt heute noch, bei mehreren Veranlaſſungen.
Jch glaube auch dieſe Jnſtitutionen bezeichnen zu müſſen in einer

allgemeinern Weiſe, als es von manchen der geehrten Redner ge
ſchehen iſt. Dieſen rheiniſchen Inſtitutionen liegen große Prinzipien
der Geſetzgebung zum Grunde. Zuerſt liegt ihnen zum Grunde
das unbedingte Streben nach der Gleichheit aller Staatsbürger vor
dem Geſetze, dann liegt ihnen zum Grunde die ſelbſtſtändige Ent
wickelung eines Staatsbürgerthums, eine Entwickelung zu ſelbſt
ſtändiger Geltung und Thätigkeit, abgeſehen von einem bevormun-
denden, die bürgerlichen Verhältniſſe regelnden und richtenden Weſen
des Staats.

Es ſind dieſe Prinzipien namentlich, welche in der Rhein
provinz durch die gerichtlichen Jnſtitutionen eine Garantie gefunden
haben ſie ſind namentlich garantirt durch das Geſchwornengericht,
denn die Geſchworengerichte führen den Bürger in das Bewußtſein
zu dem im Staate lebendigen Rechte, die Geſchwornengerichte
führen dazu, ein Volksrecht zu begründen im Gegenſatze zu einem
Juriſtenrecht, indem ſie die Volksgerichte bilden, deren Entſcheidun
gen in dem Bewußtſein der Einzelnen haften und wurzeln. Gerade
die Geſchwornengerichte waren es, die bei der Einführung des
Strafgeſetzbuches, gegen welches ſich die Rheinprovinz ſo entſchieden
und ſtark erklärt hat, gefährdet waren. Das iſt ein Satz, den
Niemand beſtreiten wird, den ich als eine Thatſache hinſtelle, und
gegen den ſich ſchwerlich eine Stimme erheben dürfte. Aber um
uns vor ähnlichen Mißverſtändniſſen zu wahren, um vor ähnlichen
Mißverſtändniſſen die Räthe der Krone zu wahren habe ich ge
glaubt für dieſes umfangreiche und wichtige Geſetz eine öffentliche
und umſtändliche Diskuſſion von Jhrer Unterſtützung erbitten zu
müſſen. Dies ſind die allgemeinen Geſichtspunkte, die mich ver
mocht haben, das Amendement zu ſtellen, und ich behalte mir vor,
in eine nähere Entwickelung deſſelben einzugehen.

Der Antrag wurde nach einer laängern Erörterung mit
großer Majorität angenommen. Ein eingebrachtes Amen-
dement: „Se. Majeſtät ſolle gebeten werden, eine Vorbe-
rathung des neuen Strafgeſetzbuches durch einen aus allen
Provinzen zuſammengeſetzten Ausſchuß eintreten zu laſſen
wurde mit mehr als zwei Drittel der Stimmen gleichfalls
angenommen.

Der Abg. Schulze -Dell wig hatte um eine Abän-
derung der verſchiedenen Geſetze petitionirt, nach welchen
die Koſten fur die Herſtellung der Landwehr-Kavallerie-
Pferde, die Landarmenpflege und fur die Unterhaltung der
Jrrenanſtalten repartirt werden. Die Abtheilung wie die
Kurie ließen den Antrag unberuckfſichtigt.

Endlich wurde das Gutachten über zwei Petitionen, in
denen um Grundung von Verbrecher-Kolonien gebeten wur-
de, mitgetheilt und darin die Unzweckmaäßigkeit des An-
trags ſo entſcheidend dargethan, daß die Kurie der Kom-
miſſion in der Ablehnung des Antrags ohne Eroörterung bei-
ſtimmte.

Potsdam, d. 30. Mai. Jhre Königl. Hoheit die
Frau Großherzogin von Mecklenburg-Strelitz iſt
nach Strelitz zurückgekehrt.

Berlin, d. 1. Juni. Der Konigl. ſchwediſche Gene
ral-Zoll-Direktor, Freiherr Gyllenhaal, iſt von Leipzig
hier angekommen. Se. Excellenz der Kaiſerl. oſterrei-
chiſche Feldmarſchall- Lieutenant v. Martini iſt nach Ham
burg von hier abgereiſt.

Berlin, d. 2. Juni. Der bisherige Privatdozent,
Dr. Hankel in Halle, iſt zum außerordentlichen Profeſſor
in der philoſophiſchen Fakultät der dortigen Univerſität er
nannt, und

Dem Pachter der Oekonomie zu Pforta, Jaeger,
der Charakter eines Königl. Ober-Amtmanns beigelegt worden.



Einverſtanden mit den in Jhrem Berichte vom 17. d. M.
entwickelten Vorſchlägen beſtimme Jch hierdurch daß vom Jahre
1848 an die Wollmärkte in Breslau vom 7. bis 10. Juni, in
Poſen vom 12. bis 14. Juni, in Landsberg a. d. W. am 16.
und 17. Juni und in Stettin vom 18. bis 20. Juni abgehal-
ten werden ſollen. Jch überlaſſe Jhnen, dieſe Verlegung
der bisherigen Termine für die gedachten Wollmärkte baldigſt auf
eine geeignete Weiſe zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, und will,
wenn Sie eine ähnliche Maaßregel noch für andere Wollmärkte
in der Monarchie angemeſſen finden ſollten, Jhren diesfälligen
Anträgen entgegenſehen. Sansſouci, den 29. Mai 1847.
(gez.) Friedrich Wilhelm. An die Staatsminiſter v. Bo-
delſchwingh und v. Düesberg.

Berlin, d. 30. Mai. Am Schluſſe der Sitzung des
deutſch katholiſchen Concils vom 28. Mai vertheilten die
Abgeordneten der preußiſchen Gemeinden einen Beſchluß an
die ubrigen Mitglieder, worin ſie erklärten, daß das Aller-
höchſte Patent vom 30. März und die Verordnung von
demſelben Tage, desgleichen die Miniſterialverfügung vom
10. d. welche die Vorſchriften über die Bildung neuer Re
ligionsgeſellſchaften und die Ausfuhrung dieſer Vorſchriften
enthalten auf die chriſt-katholiſche Gemeinden keine An-
wendung finden, und zwar deshalb, weil ſie ſich nicht als
aus ihrer bisherigen Kirche ausgetreten betrachten. Es
heißt darin „Geſtutzt auf den weſtphäliſchen Frieden, wel
cher allgemein den Ausdruck „catholici““ gebraucht, und
daher die damals ſchon vorhandenen verſchiedenen katholi-
ſchen Kirchen umfaßt, und welcher den Lehrinhalt keiner
dieſer katholiſchen Kirchen garantirt geſtutzt ouf unſere Lan-
desgeſetze und auf die deutſche Bundesakte, ſind die Abge-
ordneten der Anſicht, daß nach deutſchem Staatsrechte die
römiſch-katholiſche Kirche nicht die einzige anerkannte ka-
tholiſche Kirche ſei, und daß die obigen Gemeinden als eine
beſondere Religionsgeſellſchaft innerhalb der katholiſchen Kir-
che mit gleichem Rechte ſtehen, als dies mit denjenigen be-
ſondern Religionsgeſellſchaften der Fall iſt, welche inner-
halb der proteſtantiſchen Kirche hervorgetreten ſind, und
deren Mitglieder ſich ebenfalls nur vom Kirchenregiment
losgeſagt haben. Jn den letzten Sitzungen wurde
feſtgeſetzt, bei den Abſtimmungen keinen Unterſchied in Be-
zug auf die Große der Gemeinde zu machen. Hinſichtlich

der Vertretung der Gemeinden ſollen in Zukunft nur drei
Vollmachten in einer Hand ruhen; ferner ſollen Mitglieder
der Gemeinde des Vororts nur Gemeinden ihrer Provinzen
vertreten können. Jn Bezug auf die Frage: ob diejenige
Kirchenverſammlung als eine allgemeine angeſehen wer-
den ſolle, welche in Gemäßheit der Leipziger Concilbeſchluſſe
einberufen iſt, wurde beſchloſſen, die alte Beſtimmung, wo-
nach nur die Mehrheit der Gemeinden daruüber zu entſchei-
den hat, aufrecht zu erhalten. Mit 75 gegen 73 Stim-
men wurde beſchloſſen, einen Centralverband zu bilden. Als
ſolcher ſoll der Vorſtand jeder Gemeinde angeſehen werden,

in welcher das künftige Concil ſtattfindet. Jhm ſind alle
Anträge einzelner Gemeinden einzuſenden; er hat keine be-
vormundende, ſondern nur eine vermittelnde Stellung. Ein
allgemeines Organ der Gemeinden in Form eines Blattes
wird nicht gegrundet. Was die Glaubenslehre betrifft, ſo
wurde gegen 8 Stimmen der Satz angenommen: daß das
Anerkenntniß der Wahrheit der Lehre Chriſti in ihrer Ueber-
einſtimmung mit der Vernunft gefunden werde.“ Eine Re-
viſion der Beſtimmungen des Leipziger Concils über die
Glaubenslehre und Liturgie wurde nicht beliebt, wogegen
die Breslauer Proteſt einlegten. Am 29. wurde eine aus
6 Mitgliedern beſtehende Verfaſſungs- Deputation ernannt.

10

Elberfeld, d. 29. Mai. Endlich rücken die Heidel-
berger Profeſſoren mit ihrer Deutſchen Zeitung heraus,
nachdem die eine von Berliner Geheime Raäthen und Profeſ-
ſoren unbarmherziger Weiſe in der Geburt umgebracht wor-
den iſt. Der berühmte Dahlmann will, ſo ſcheint es, mit
beiden nichts zu thun haben.

Trier, d. 25. Mai. Bisher wurden die Religionsleh
rer an den Gymnaſien und hoöhern Buürgerſchulen durch die
Regierung ernannt vor der definitiven Anſtellung aber wurde
die Genehmigung der biſchöflichen Behörde jedesmal eingeholt.
Nunmehr aber behauptet der Biſchof, das Recht der Anſtel-
lung dieſer Religionslehrer komme nicht dem Staate, ſondern
ihm zu. Dieſer Konflikt hat ſich bereits eines neuen Gegen-
ſtandes bemaächtigt: für die in den ſogenannten papſtlichen
Monaten vakant gewordenen Domkurien wurden die Kandi-
daten herkömmlich von der Regierung ernannt; dieſe Ernen-
nungen werden der Regierung fortan ebenfalls beſtritten.

Munchen, d. 28. Mai. Der Gang, den unſere neue
Geſetzgebung nunmehr zu nehmen hat, iſt beſtimmt. Se.
Majeſtät der König hat vorgeſtern nach einer dreiſtundigen
Konferenz mit dem Juſtizminiſter-Verweſer die Trennung der
Adminiſtration von der Juſtiz genehmigt.

Kiel, d. 28. Mai. Den wegen der Neumunſterſchen
Volksverſammlung mit fiscaliſchem Proceß belegten Ober-
gerichtsadvocaten Beſeler in Schleswig und Dr. Lo-
rentzen in Kiel iſt am 29. Mai die Anklageſchrift zugleich
mit einer Vorladung vor das holſteiniſche Obergericht zu
gefertigt worden. Die weitere Verhandlung (Anklage und
Vertheidigung) wird öffentlich und muündlich geführt wer-
den. Gegen Hrn. Beſeler als Präſidenten jener Verſamm-
lung iſt auf Entziehung ſeiner Beſtallung als Advocat und
Notar und auf zweijährige Feſtungshaft, gegen Hrn. Lo-
rentzen als Verfaſſer der neumunſterſchen Adreſſe auf vier-
jährige Feſtungshaft vom Ankläger angetragen. Das den
Angeſchuldigten zur Laſt gelegte Verbrechen iſt hauptſaäch-
lich Majeſtätsbeleidigung, außerdem auch Verſuch der Auf-
reizung des Volks zur Unzufriedenheit und Widerſetzlichkeit
gegen die Staatsregierung; und gegen Hrn. Beſeler wird
noch behauptet er habe durch ſein Verhalten in der Ver-
ſammlung den von ihm als Advocat geleiſteten Homagial-
eid verletzt.

Frankfurt a. M., d. 27. Mai. Die Abhaltung
einer Konferenz von Abgeordneten der Zollvereins-
ſtaaten noch im Laufe des gegenwärtigen Jahres bildet
dem Vernehmen nach noch immer den Gegenſtand lebhafter
Unterhandlungen. Es haben ſich dieſe bereits ſo ſehr in
die Länge gezogen, daß eine ſolche Zuſammenkunft, wenn
ſie überhaupt in dieſem Jahre ſtattfinden ſollte, wohl kei-
nenfalls vor September würde erfolgen konnen. Es iſt
zwar als Regel angenommen daß jährlich zum Zwecke ge-
meinſamer Berathungen eine Zuſammenkunft der von den
Vereinsſtaaten abzuordnenden Bevollmächtigten ſtattfinden
ſolle; allein Preußen und einige andere norddeutſche Zoll-
vereinsſtaaten ſind der Anſicht, daß gegenwärtig noch keine
der ſchwebenden Fragen ſo weit vorbereitet ſei, daß auf
einer Konferenz in dieſem Jahr eine Erledigung zu erwar-
ten ſein wurde, und aus dieſem Grunde wünſcht man von
dieſer Seite, daß eine Zuſammenkunft von Abgeordneten
fur das laufende Jahr unterbleiben möge. Die drei gro
ßern der ſüddeutſchen Zollvereinsſtaaten dagegen Baiern,
Württemberg und Baden, haben bis jetzt zu einer Unter-
laſſung der diesjährigen Zollkonferenz noch nicht beigeſtimmt;
ſie halten, wie verſichert wird vielmehr dafür daß eine
Konferenzberathung über die ſchwebenden Fragen auch dann,
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wenn ſie diesmal nicht ſofort zu einer Vereinbarung führen
ſollte, immerhin erſprießlich ſein durfte, da auf ſolchem
Wege eine definitive Erledigung jedenfalls in geeigneterer
Weiſe vorbereitet und angebahnt wurde als auf dem weit
umſtändlichern Wege ſchriftlicher Vorberathungen und Un-
terhandlungen.

Scehweißz.
Bern, d. 28. Mai. Dieſen Vormittag ſind folgende

fur die nächſte Zukunft der Schweiz wichtige Wahlen ge
troffen worden: Zum Pra ſidenten des Regierungsrathes
und ſomit zum Pra ſidenten der diesjährigen Tagſatzung:
Hr. Regierungsrath Ochſenbein, Chef der Freiſchaaren von
1845, mit 99 Stimmen. Zum zweiten Tagſatzungsgeſand-
ten des Standes Bern iſt erwählt worden Hr. Regierungs-
rath Dr. Schneider mit 120 Stimmen im zweiten Scruti-
nium. Jm erſten Scrutinium hatte er 74, Hr. v. Tillier
65 Stimmen; Letzterer verwahrte ſich aber vor jeder fer-
nern Wahl. Die dritte Geſandtenſtelle wird erſt nach Ab-
gang der Poſt beſetzt ſein, iſt übrigens weniger wichtig.
Zum Praſidenten des Großen Rathes wurde gewählt: Hr.
Furſprecher Riggeler, verantwortlicher Redakteur der ultra
radikalen „Berner Zeitung«e, Schwiegerſohn des Hrn. Pro-
feſſor Wilhelm Snell und Schwager des Finanzdirektor
Regierungsrath Stämpfli, mit 85 Stimmen. Zum Vice-
praſidenten des Großen Raths: Hr. alt Landammann von
Tillier mit 97 Stimmen; zu deſſen Stellvertreter: Hr. Fur-
ſprecher Schärz, der ruckſichtsloſeſte der radikalen Groß-
raäthe, mit 81 Stimmen. Dieſe Wahlen find bezeich-
nend fur die Politik, welche der Stand Bern an der dies-
jährigen Tagſatzung einſchlagen wird. Geſtern iſt die dieſ-
ſeitige Geſandtſchaft zu ſofortiger Execution gegen den Son
derbund mit 120 gegen 15 Stimmen inſtruirt worden und
bekanntlich übernimmt Bern die Hegemonie der radikalen
Kantone.

Frankreich.
Paris, d. 28. Mai. Die Poſtreform iſt in der

geſtrigen Sitzung der Deputirtenkammer von 187 gegen 162
Stimmen verworfen worden; miniſterielle Majorität 55.
Dieſes Reſultat kam höchſt unerwartet und hat große Sen-
ſation gemacht.

Es verbreitet ſich das Gerucht, der Herzog v. Broglie
habe den Geſandtſchaftspoſten in London abgelehnt, da er
um ſeiner Geſundheit willen der Ruhe bedurfe.

Darf man einer Correſpondenz aus Madrid vom 22.
d. M. glauben, ſo hätte Jſabella eigenhändig einen Brief
an Espartero geſchrieben, um ihm anzuzeigen daß ſeiner
Rückkehr nach Spanien nichts mehr im Wege ſtehe; er möge
wiederkommen und ſich an den Angelegenheiten des Landes
betheiligen.

Algier, den 20. Mai. Am 14. war Marſchall
Bugeaud mit ſeiner Kolonne bis nach Kef Resgolo gelangt;
er gedachte am 20. in Budgia zu ſein. Alles geht gunſtig;
noch iſt kein Schuß nöthig geworden. Auch von den Gene-
ralen Bedeau, Cavaignac und Renault lauten die Nach-
richten günſtig. Abd-el-Kader befindet ſich immer noch mit
ſeiner Deira an der Malouia; er hat genug damit zu thun,
Lebensmittel fur ſich und die Seinigen aufzutreiben, und
kann an kriegeriſche Unternehmungen nicht denken.

Großbritannien und Jrland.
London d. 26. Mai. Ein Journal verſichert, daß

auf Begehren des hieſigen portugieſiſchen Geſandten am

22. im Miniſterium des Auswartigen ein neues Protokoll
von den Vertretern der Mächte der Quadrupel-Allianz un-
terzeichnet worden ſei. Durch dieſes Protokoll wird feſtge-
ſtellt, daß Frankreich und England eine Demonſtration mit
ihrer Seemacht vornehmen ſollen, ohne jedoch, falls nicht
dringende Umſtände ſie dazu nöthigen Truppen auszuſchif-
fen. Spanien allein ſoll mit ſeiner Armee in Portugal auf
dem Landwege einſchreiten. Man befuürchtet aber, daß dieſe
letztere Beſtimmung bei der Abneigung, die zwiſchen Spa-
niern und Portugieſen herrſcht, leicht in Portugal zu ern-
ſten Conflicten fuhren könne.

Faſt ſammtliche Blätter begleiten die Nachricht von
dem Ableben D'Connell's mit Betrachtungen uüber die po-
litiſche Wirkſamkeit dieſes merkwürdigen Mannes. »Times«
und Morning Chronicle außern ſich in entgegengeſetzter
Weiſe und bilden die beiden Pole, zwiſchen welchen das
Urtheil der Preſſe uber O'Connell ſich verbreitet. Es gab
eine Zeit ſchreibt die Times, wo der Gedanke von
O'Connell's Verſchwinden von der Buühne Anlaß zu man-
chen intereſſanten und beſorgten Muthmaßungen gab. Wird
er ſein Scepter und ſeine Krone vererben, oder werden ſie
mit ihm ins Grab gelegt werden Wird es ſich heraus-
ſtellen, daß hinter einer ſo unruhigen Laufbahn nur eine
Friedensmiſſion verborgen lag und daß der Fuürſt der De-
magogen der Vermittler war zwiſchen dem Eroberer und
dem Geknechteten, zwiſchen dem unbändigen Normannen
und dem racheduürſtigen Celten? Das waren die Gedanken,
die ſeit mehr als dreißig Jahren und bis in die jüngſte Zeit
herab dem Gemuüth eines jeden nachdenklichen Englanders
vertraut waren. O'Connell iſt jetzt todt. Wo aber ſind die
Fragen, mit denen die Friedliebenden die Zukunft zu quä
len und ein Orakel aus jedem Zeichen der Zeit herauszu-
ſuchen ſtrebten? Alles ſchweigt. Alles iſt ruhig. Das
Ende einer halbhundertjährigen Agitation geht in der Maſſe
der Ereigniſſe faſt unbemerkt voruber. Niemand fragt, was
wird Jrland thun Das Ereigniß hat keinen Einfluß auf die
Zukunft. O“Connell iſt dahingegangen, und ſeine Miſſion
iſt erloſchen. Woran liegt dies? Das iſt ganz ſicher, keine
Menſchenhand hat einen ſo wunderſamen Wechſel zu Stan-
de gebracht. O'Connell iſt nicht am Ende in den Subtili-
täten geſetzlichen Streites bloßgeſtellt oder von der Majeſtät
des Geſetzes uüberwältigt worden. Er iſt nicht durch den
Triumph ſeiner politiſchen Gegner zermalmt worden. Er
gerieth nicht unter den Bannfluch einer ſiegreichen Partei,
noch unter den Scheelblick zornigen Koönigthums oder die
toödtende Wachſamkeit energiſcher Staatsmänner. Kein
Zwang zähmte ſeinen Geiſt, keine Verfolgung mergelte ſei-
ne Krafte aus. Die öffentliche Meinung hat kein feierlich
Urtheil über ihn geſprochen. Er ward nicht von der Maſſe
ſeiner Anhänger verlaſſen. Er verlor nicht die Zuneigung
ſeines Volks oder ſeiner Kirche. Kein Ereigniß, keine Re-
volution, kein Wechſel der Fluth kann für dieſen merkwur-
digen Wechſel den Grund abgeben. Der einzige Grund da-
von iſt der: O'Connell hat ſeinen Kredit und ſeine Macht
uberlebt. Er ſtarb politiſch bankerott. Ein beſtandiger
Verſprecher von Gluck und Wuärde, lebte er, um die gaänz-
liche Enttäuſchung und den Ruin der von ihm Genarrten
zu ſehen. Die Seifenblaſe ſeines Lebens zerplatzte. Das
Spiel ging verloren nicht durch die Geſchicklichkeit ſeiner
Gegner, ſondern durch die Engbruſtigkeit ſeiner eigenen
Plaäne, durch die Hohlheit und Falſchheit ſeiner Sache.
O'Connell ward in der Wagſchale gewogen und zu leicht
befunden. Er war ſchon todt fur die Geſchichte, noch ehe
er Englands Küſten verließ.“ Ganz anders urtheilt die



Morning Chronicle: Irland mag dies Jahr wohl fur ein
unheilvolles erachten. Von Hunger und Peſt leidmüde,
muß es nun die irdiſchen Reſte ſeines größten Mannes zu
Grabe tragen. O'Connell, trotz ſeiner RepealDoktrin,
war durch und durch national, gehoörte dem ganzen Reiche
an. Er war kein Fremder. England ſowohl als Jrland
hat einen großen Mann verloren. Ungeduld mag ſchreien,
er habe vergebens gelebt. Aber ſolche Männer leben nie
vergebens. O'Connell's Bewegen hieß Jrland in Bewegung
ſetzen. Dieſes Hülfsmittel iſt nun verloren fur irländiſche
Regierungen und dieſelben ſollte jetzt nach nichts mehr
ſtreben als in O'Connell's Stelle zu treten.“ Schließlich
empfiehlt die Morning Chronicle der Regierung, die irdi-
ſchen Ueberreſte O'Connell's von einem Schiffe der Staats-
Marine nach England bringen zu laſſen.

Spanien.
Madrid, d. 23. Mai. Das Geruücht iſt im Umlauf,

der König, der geſtern einige Stunden in der Hauptſtadt
war, werde zu gleicher Zeit mit der Königin, deren An-
kunft fur Mittwoch Abend erwartet iſt, in den Palaſt ein
ziehen, um mit Jſabellen wieder zuſammen zu wohnen;
ja, die Königin habe die Abſicht gehabt, ihren Gemahl in
dem Pardo zu überraſchen und der ganze Hof wurde nach
einem Banket in die Hauptſtadt zuruckkehren.

Barcelonga, d. 20. Mai. Triſtanys Hinrichtung in
Solſona, das er vor zehn Jahren anzunden ließ, hat un-
ter ungeheurem Zulaufe der Bevölkerung Statt gefunden.
Triſtany, der in dem langen Buürgerkriege von 1833 bis 1840
nie einen Feind begnadigt hatte auf deſſen Befehl wenigſtens
1200 Menſchen erſchoſſen wurden ſtarb wie ein Feigling;
ganz vernichtet, an allen Gliedern zitternd, mußte er auf
den Richtplatz mehr getragen als geführt werden. Ros de
Eroles, in einem Landhauſe uüberfallen, vertheidigte ſich
tapfer und ward, als er ſich nicht ergeben wollte, erſchoſ-
ſen. Der Pfarrer Joſé Roſell und der Commandant Va-
lerio Roca, die aus Frankreich in Catalonien eingedrungen
waren, wurden gefangen und erſchoſſen. General Pavia
hat nun fur alle Carliſten, die ſich binnen S Tagen ſtellen,
eine allgemeine Amneſtie publiciren laſſen. Triſtany, in Ar-
debol geboren, iſt 53 Jahre alt geworden; er hatte in Sal-
ſona ſtudirt und empfing 1822 die Prieſterweihe. Allein
gleich darauf brachen die bekannten Ereigniſſe in Spanien
aus, Triſtany erklärte ſich fur den abſoluten König und
warb ein royaliſtiſches Freikorps. Seiner thaätigen Dienſte
wegen ward er vom Könige Ferdinand nach einander zum
Hauptmann, Oberſten, dann Brigade- General und zu
Ende des Krieges zum Domherrn von Girona ernannt;
eine Stelle, die ihm gar nicht zuſagte, ſo daß er mehr auf
der Jagd als in Kirche und Kapitel war. Jm Jahre
1833 ergriff er die Waffen wieder und hauſte unbarmher-
zig gegen die Chriſtinos. Alle gefangene Offiziere und Sol-
daten wurden ohne Ausnahme erſchoſſen, fielen Burger
oder Civilperſonen in ſeine Gewalt, ſo ließ er ihnen eine
Kappe von ſiedendem Pech auf den Kopf ſetzen und ſchickte
ſie ſo nach Hauſe. Von 1840 bis 1846 lebte er, von ſei-
nen Anhängern verſteckt, in den Bergen von Ardebol. Mit
ſeinem Tode durfte die montemoliniſtiſche Bewegung in Ca-
talonien raſch zu Ende gehen.

Türkei.
Der Augsb. Allg. Ztg. ſchreibt man aus Konſtan-

tinopel vom 12. Mai: Sie kennen die ruſſiſche Jn-
ſtruktion, welche in Betreff des turkiſch- griechiſchen Zer
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würfniſſes ergangen ſein ſoll, nach der Mittheilung des
hieſigen Journals. (Nr. 124 d. C.) Obwohl bekannt iſt, daß
auch die ruſſiſche wie die engliſche Schutzmacht bei dieſer
Differenz anſtatt den Schützling nur die ungebuüührlichen tur
kiſchen Anmaßungen in beſondere Protektion genommen hat,
ſo iſt man dennoch bei der ruückſichtsloſen Faſſung dieſes
Aktenſtucks wohl eher berechtigt, es fur unecht zu halten.
Daß Kolettis aber erklärt habe, ſich dem ruſſiſchen Anſin-
nen oder Drohen fügen zu wollen, müßte man ebenfalls
bezweifeln, wenn wahr iſt, was das hieſige Journal in
ſeiner vorletzten Nummer berichtete, daß nämlich Kolettis
auf die ruſſiſche Note eine ähnliche Antwort ertheilt habe
wie auf die engliſche. Jn eben dieſer Antwort auf die
engliſche Note läßt es aber Kolettis ſagen: 2 Griechenland
iſt ein unabhängiger Statt, und aus dieſem Grunde hat
es allein das Recht, ſich mit ſeinen innern Angelegen-
heiten zu befaſſen. Die fremden Mächte haben kein Recht
in die Akte ſeiner Verwaltung ſich einzumiſchen, und wenn
Lord Palmerſton dieſen Grundſatz erwogen hzätte, ſo wurde
er die Frage unter einem andern Geſichtspunkt angeſehen
haben. Am 30. April hatte das griechiſche Kabinet auf
die Note des engliſchen Kabinets bezüglich der ruckſtändigen
Zinſen noch keine Antwort ertheilt.

Griechenland.
So viel verlautet, hat ſich die griechiſche Regierung

endlich entſchloſſen, der Differenz mit der Pforte ein Ende
zu machen. Hr. Muſſurus ſoll pro korma wieder in Athen
erſcheinen, dann aber durch einen andern Geſandten und
zwar einen gebornen Turken erſetzt werden. Man glaubt,
daß eine Ausgleichung nahe iſt. Was Englands Forde-
rung der Zahlung ruckſtändiger Zinſen betrifft, ſo durfte
von dem bekannten Eynardſchen Anerbieten Gebrauch ge-
macht werden.

China.
(London, d. 25. Mai.) Die mit der letzten Ueber-

landpoſt eingegangenen Nachrichten aus Hongkong vom 30.
März melden, daß Sir John Davis eine ernſtliche Vor-
ſtellung an Keying gerichtet hat, um endlich die verſpro-
chene Zulaſſung der Engländer in die Stadt Kanton zu er-
wirken. Am 31. ſollte das Kriegs-Dampfſchiff Vulture
von Hongkong mit Truppen nach Kanton abgehen, um eine
Demonſtration zu machen und noöthigenfalls, wie man
glaubte, den Eintritt in die Stadt zu erzwingen.

Vermiſchtes.
Jn Betreff des Höhenrauches findet ſich in der

Leipziger Zeitung vom 29. Mai ein Artikel aus Bremen,
welcher nachweiſen will, daß derſelbe durch Anzunden von
Moorſtrecken im Oldenburgiſchen entſtanden.

Berlin. Das Hagelwetter am 25. hat auch in
Schleſien vielen Schaden angerichtet, nämlich auf den Fel-
dern zwiſchen Leobſchütz und Ratibor; die Schloßen waren
auch dort in der Große von Taubeneiern.

Am 25. d. Vormittags um 10 Uhr, hatte man in
Frauendorf bei Ortrand, nach ſehr ſchöner warmer Wit-
terung, ploötzlich einen ſo dicken und brandig riechenden
Höherauch, daß man glaubte, es mußten große Wald-
ſtrecken in Brand gerathen ſein, wovon ſich indeß nichts
hat entdecken laſſen.

An vielen Stellen am Oberrhein, wo im verwiche-
nen Jahre die Kartoffeln mißriethen und wo die verfaulten
Knollenreſte in der Erde liegen blieben, ſind dieſe, trotz



des oft wiederholten und nicht gelinden Froſtes, nichts-
deſtoweniger nicht erfroren, ſondern jetzt gewachſen und ver-
ſprechen nach ihrem friſchen Laube zu urtheilen, eine bal-
dige reiche Erndte, als ob ſie fur den vorigjaährigen Aus-
fall die Pflanzer entſchädigen wollten (7).

Ein Gutsbeſitzer bei Saalfeld, welcher kurzlich in
Elbing ein Segelboot gekauft hatte probirte dieſes vor
einigen Tagen auf dem in ſeinem Gute belegenen Landſee.
Die Probe fiel jedoch unglucklich aus denn ein Windſtoß
warf das von nicht kundiger Hand gefuührte Boot um, und
die darin Sitzenden, der Gutsherr und ſein Kutſcher, ſie
len ins Waſſer. Letzterer ertrank, und dem Erſteren ware
ein gleiches Schickſal geworden wenn nicht ſein Newfound-
länder Hund, den er mit Schlägen zum Zuruckbleiben ge
zwungen hatte und der am Ufer geblieben war, ſofort,
als er die Gefahr ſeines Herrn erblickte, ſich ins Waſſer
geſtuürzt, zu ihm geſchwommen wäre und ihn ans Land ge-
worfen hätte.

Der Hampſſhire Guardian erzählt von einer ſehr klei-
nen Quantität Schießbaumwolle, welche aus England
nach Bangalore geſchickt worden war und dort an des
Generals Tafel während eines Bankets herumgezeigt wur-
de. Anſtatt daß aber, wie Alles geſpannt erwartete, der
General eine Probe damit zum Beſten gab, legte er das
an ihn zuruückgelangte Floöckchen ruhig unter ſeinen Teller,
und das Diner hatte ſeinen Fortgang. Zu nicht geringem
Schrecken vernahm man aber wenig Minuten nachher eine
kleine Detonation und ſah des Generals gefüllten Teller auf
die Seite werfen, wobei auf ihn und ſeine Nachbarn der
Jnhalt verſchüttet wurde. Da ſonſt kein Unheil dabei ge-
ſchehen war, wurde der Unfall, den die durch die War-
me der Speiſen im Teller explodirende Baumwolle ange-
richtet, ein Anlaß zu großer Heiterkeit.

Aus dem Bade Nauheim wird, mit Hinblick auf die
(unbegründete) Nachricht von dem Verſiegen der dortigen
Salzquelle, unterm 22. dieſes geſchrieben: „„Vom 21. auf
den 22. December 1846 war hier des Nachts ein ſehr ſtar-
ker Sturm, der eine Erſchutterung der Erde veranlaßte, durch
welche ungefähr 10 Schritte von der Trinkquelle, aus einem
alten Bohrverſuche 600 Fuß tief, ein ſehr ſtarker Sprudel
hervorgetrieben ward, ſo daß derſelbe in der Dicke eines Man-
nes mehrere Fuß hoch uüber der Erde dampfend von der Chauſ-
ſee aus geſehen wird nach dieſer Quelle wallfahrten bis jetzt
noch taglich ſehr viele Menſchen, und ihr Anblick iſt auch
wirklich ſchön. Man hat geſtern noch ein Rohr darauf ge-
ſetzt, um den 12 Fuß tiefen Schacht vom Waſſer zu leeren
dieſer Sprudel durfte, wenn er gefaßt wird, als Fontaine
40 Fuß uüber der Erde ſpringen. Der neue Sprudel beſitzt
eine naturliche Wärme von 289 Reaumur und 4 pCt. Salz-
gehalt.“

Bei dem jetzigen hohen Preiſe aller Lebensmittel dürfte
folgende Notiz, welche aus dem Schöppenbuche von Hohen
Liebenthal in Schleſien genommen iſt, dem Publikum nicht
unintereſſant ſein. Dieſe Notiz lautet woörtlich: Jm Jahre
1804 im Herbſte fing ſich die theure Zeit an, und ſtieg den
ganzen Winter durch, bis der Scheffel Korn mit 12 Thlr.
14 gGr. bezahlt wurde. Der Weitzen kam auf die namliche
Höhe. Die Gerſte wurde mit 9 Thlrn. der Scheffel bezahlt,
und der Scheffel Kartoffeln galt auch 3 Thlr. Jn dieſer
äußerſt theuern Zeit erhielt der Hirſchberger Kreis durch 5
Monate, vom Februar bis Auguſt 1805, jeden Monat 7000
Scheffel Roggen, den Scheffel zu 3 Thlr. 4 gGr., aus dem
Magazin zu Glogau, ohne welche königl. Gnade die Noth
faſt ganz ohne Granze geworden waäre.“

Eiſenbahnen
Die Staatsregierung hat die Verbindung

in den nächſten Wochen
werden die Terrain Aufnahmen beginnen und es wird hierbei

Leipzig.
der hieſigen Bahnhöfe ausgeſprochen

auf eine Linie Bedacht genommen werden, welche den Zweck
vollſtändig und ohne aufhältliche Schwierigkeiten baldigſt errei
chen läßt. So werden die ſüd- und norddeutſchen Eiſenbahnen
in Leipzig ihre Verbindung finden ein für den Handel eben ſo
wichtiges als erfreuliches Ereigniß. Um den Anforderungen des
Güter- und Produktenverkehrs, welcher durch dieſe Verbindung
in unerwarteter Weiſe fich ſteigern wird vollſtändig zu genü-
gen, wird auch in dieſem Jahre mit Legung des zweiten Ge
leiſes auf der ſächſiſch-baierſchen Staatseiſenbahn begonnen.

z nnd

Deutſch-katholiſche Gemeinde.
Künftigen Sonntag, den 6. Juni, Gottesdienſt mit Abend-

mahlsfeier. (Collekte für die Armenkaſſe der Gemeinde.)
Die Aelteſten der deutſch- katholiſchen Gemeinde,

errrrrerrSTS J
Fonds- und Geld Cours.

Berlin, den 1. Juni.

S Brief. Geld. 3f. Brief. Geld.St. SchuldSch. 31 93 Pomm. Pfndbr. 3 34
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 3 95 94Scheine. 352 95 Schleſiſche do. 31 (97
Kur u. Neum. do. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 31 90 rant. do. 3
Berliner Stadt
Obligat. 31 93

Wſtpr. Pfandbr. 31 933 rdrchsd'or. 137 13
Großh. Poſ. do. 4 1025 Auguſtd'or. 12 11do. do. 3 93 Gold al marc.
Oſtpr. Pfandbr. 3 951 Disconto 4 5

Eiſenbahn Actien.

Volleing. Zf. 3f.Amſt. Rott. 4 92 G. hein. Stm. 4 85 B. G.Arnh. Utr. (4 do. P. Obl. 4 SBrl. Anhalt. 4 109 G. do. v. St. gar. 3 .90 G.
do. do. P. Obl.. 4 Sächſ. Bair. 4 87 bz.Berl.- Hamb. 4 109 bz. Sag.-Glog. 4 m
do. P. Obl. 41 97 G. do. P. Obl. 4

Brl. Stettin 4 1082 bz. St.-Vohw. 4 S
Bonn Köln. 5 hüringer. 4 (94! bz.Bresl. Freib. 4 W.-B. C. -0. 4 (87 B.do. do. P. Obl.. 4 Zarsk. Selo. uCöth. Bernb.. 4 SCr. Ob. Schl. 4 77 G. Quittungs- SDüſſ. Elberf. 4 106 G. Bogen
do. do. P. Obl.. 4 a 4Gloggnitz. 4 oHmb. Bergd. 4 Fach Maſtr. 20 837, bz.
Kiel-Alton. 4 110 G. Berg. Märk. 50 83 G.
Leipz. Dresd. 4 Berl. Anh. B. 45 100 bz.Magd. Hlbſt. 4 Bexb. Ludwh. 70 S
Magd. Leipz.. 4 Brieg-Neiſſe. 55 udo. P. Obl. 4 Chemn. Riſa. 80 SN. Schl. Mk. 4 882 bz. u. B. Köln- Mind. 80 93! bz.
do. P. Obl. 4 9187, bz. Thür. V. 20 84 G
do. P. Obl.) 5 1018, G. Dresd. Görl. 90 100 G.
Nrdb. K. Fd. 4 Löb. Zittau. 70OSchl. Lt. A.) 4 104 G. Magd. Witt. 20 86 G.
do. P. Obl. 4 Mecklenburg. 60 74 G.do. Lt. B. 4 88! B. Nordb. F. W. 60 71 b.

Potsd. Mgd. 4 (92 G. Rh. St. Pr. 70 Sdo. P. A. B. 4 912 G. Starg. Poſ. 30 84 G
do. do. 5 101 G. St. Vohw. 90

(Schluß der Börſe 3 Uhr.



Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Halle, den 1. Juni.
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Tochter a. S

R Die Hrrn. Kaufl. Alberti a. Gera, Bodenſtein a. Berlin.

beſ. Ludeck a/O. Frau Juſtizräthin Locke m. Frl.
wedt.

Gutsbeſ. v. Maſſowitz a. Oberſchleſien.
Schönrock a. Breslau.

A Roſenkranz a. Stettin Narrin a. Elberfeld, Lademann a.

Hr. Dr. med. Holſt a. Dorpat. Hr.
Hr. JuſtizCommiſſ.

Die Hrrn. Kaufl. Hilger a. Lennep,

Hr. Maler Heyden u. Hr. Cand. theol. Wegner
Die Hrrn. Kaufl. Lohmann a. Rotterdam, Lippark

a. Elberfeld, Lachmansky a. Berlin, Merkens a. Eupen, Fried-
rich a. Leipzig, Jannaſch a. Köthen, Schuſter a. Frankfurt.

Hr. Baron v. Bendeleben

Hr. Juſtiz-Commiſſ. Seeligmüller u. Hr. Poſt
Hr. Braumſtr. Heibel a. e r

r.

Hr. Paſtor Nieter u. Hr. Kaufm. Schubhardt

Wei is 5 5 MWeizen 2 6 vis 4 17 6 Jſerlohn, Hecker a. Dresden.Roggen 5 3 3 8 9 Stadt Zürich:Serſte e 7 a. StettinHafer 1 16 3 22 6Magdeburg, den 1. Juni. (Nach Wispeln.)
Weizen 118 124 Gerſte 67 70 Hr. Dr. med. Häuſer a. Berlin.Roggen 100 104 Hafer 44 47 6 n m. Fam. a. Bendeleben.oldnen Ring:e v v halter Nagler a. Cönnern.Weizen 5 S iRoggen 258 2 e Gonditor Beckmann a. Braunſchweig.Gerſte 3 Goldnen LöwenHafer 22 828 a. Bremen.Rüböl, der Centner 11
Leinöl der Centner 13

Waſſerſtand der Saale bei Halle.
am 1. Juni Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 4 Zoll.
am 2. Juni Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 4 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 1. Juni: 26 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 1. bis 2. Juni.

Frau Gräfin Wrangel m. Dienerſch. a. Ham-Jm Kronprinzen
vurg. Hr. Kammerherr v. Pleſſen a. Gotha.

Schwarzen Bär:

Stadt Hamburg:

Eiſenhardt.

a. Nißmitz.
Zur Eiſenbahn:

Frau Ritterguts-

Bekanntmachungen.

Bis zum 26. d. M. vermittele ich die
Aufnahme neuer Mitglieder zur Berliner
allgem. Wittwen Penſions und Unter-
ſtützungs- Kaſſe und nehme die Beiträge
älterer Jntereſſenten zur weitern Beförde-
rung an.

Halle, den 2. Juni 1847.
Philipp, Haupt- Rendant,

als Kommiſſarius genannter Anſtalt.

Ein braunes Pferd, 8 Jahr alt, fehler-
frei, ſteht zu verkaufen bei Chr. Stolle
in Cröllwitz.

Ein Repoſitorium nebſt Ladentiſch ſteht
ſofort billig zu verkaufen

gr. Steinſtraße Nr. 179.
W

Sonntag den G. d. M. Nachmittags 5
Uhr Verſammlung der Bürger-
Geſellſchaft zu Wettin.

T ZTZ 2

Gute agrbeitſame Zimmerleute finden
Arbeit beim

Zimmermeiſter Zabel in Halle.

Verſicherungen gegen Hagel-
chaden für die Geſellſchaft in Leipzig

werden fortwährend angenommen.

Halle, im Juni 1847.
Ed. Benold.

Auetion in Delitzſch.
Auf kommenden 16 Juni d. J. (Mitt-

wochs) von Vormittags 9 Uhr an und fol-
gende Tage, ſollen im Hauſe der verw.

Hr. Kaufm. Biſchoff a. Magdeburg.
cher Bornemann a. Kirchberg.
ſchutz. Hr. Gutsbeſ. Haſſenburg a. Poſen.

Kaufl. Ackermann a. Kronberg, Lohnſtedt a. Erfurt.
ſchaftsrath Röthinger a. Dresden.

Hr. Ofſiz. v. Milanofski a. Paderborn.
Goldne Kugel: Die Hrrn. Kaufl. Hildebrand a. Magdeburg, Herr-

mann a. Breslau

Hr. Uhrma-
Hr. Stuc. med. Viet a. Poöb-

Die Hrrn. Kaufl. Lichtnepper a. Pensfelde,
Muthreich a. Bleicherode, Gerſtenkorn a. Oldenburg. Hr. Buch-
ydl.-Reiſ. Panſe a. Naumburg.
rienberg. Hr. Oekon. Recke a. Eisleben.

Hr. Schichtmſtr. Seidel a. Ma

Die Hrrn.
Hr. Land-

Hr. Amtsrath Geiſenberg a.

Hr. Stud. Bager a. Malmſin.

Sturm a. Hamburg. Hr. Roßhdlr. Kleine

Hr. Partik. Crop u. die Hrrn. Kaufl. Lutze u.
Weinzweig a. Hamburg.
Groſche a. Wittenberg. Hr. Fabrik. Lohmann a. Chemnitz.

Zeugſchmidt Schreckenberger in der
Rittergaſſe allhier, die ſämmtlichen bedeu
tenden Waarenvorräthe, beſtehend in Hand-
werkszeug für Tiſchler, Stellmacher 2c., als:
21 Dutzend div. Sägeblätter, 80 Dizd. div.
Feilen und Raspeln, 70 Dtizd. Hobeleiſen,
Stemmeiſen, Karniseiſen, Stech- und Loch-
beutel, 30 Dtizd. div. Bohrer eine große
Partie Hammer, Zangen, Schnittmeſſer,
Meißel, Beile, Aexte, Zirkel, Stiefelei-
ſen 2c. ferner eine Partie div. Ketten,
Senſen, Futterklingen, Sicheln, Schippen,
Spaten Hacken Maurerkellen und Ham-
mer, Winkeleiſen, Schlittſchuhe, Vorlege-,
Schrank-, Kommoden- und andere Schlöſ-
ſer, Kaffeemühlen, Tiegel, Stichſägen,
Fuchsſchwänze, Charnier- und Fiſchbänder,
Schnellwagen und andere Sachen mehr,
wegen Aufgabe des Geſchäfts öffentlich an
den Meiſtbietenden gegen gleich baare Be-
zahlung verkauft werden, wozu Kaufluſtige

Dünger-Auetion.
Sonnabend den 5. Juni früh 10 Uhr

werden im Gaſthof zur goldenen Kugel
8 große Haufen Pferdedünger ver-
auctionirt.

TZTDDJ)

Sonnabend Goſe bei
Wilhelm Rauchfuß jun.

einladet der Agent Sattler in Delitzſch.

Hr. Kaufm. Raubach u. Hr. Oekon.

Tivoli.
Freitag, das Vaudeville: Die Toch-

ter des Regiments.

Theater in Lauchſtädt.
Freitag den 4. Juni: Zur Eröffnung der

diesjährigen Badeſaiſon und zur Feier
des 50 jährigen Badejubiläums eines all-
verehrten Kurgaſtes: Feſtprolog.
Hierauf: Vor 100 Jahren, Luſt-
ſpiel in 4 Acten von Raupach.

Sonntag den 6. Juni: Das Käthchen
v. Heilbronn, Ritterſchauſpiel in
5 Acten von Holbein.

Die Direetion.
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Neue elegante und gebrauchte Kutſch-
wagen weiſet zum Verkauf nach C. Rud-
loff, Leipziger Straße Nr. 281, dem gold-
nen Löwen gegenüber.

Erfurt's Garten.
Heute Donnerstag Concert.

iſt der Garten erleuchtet.
Vereinigtes Muſikchor.

Abends

Sonntag d. 6. Juni ladet zum Shhei-
benſchießen, Concert und Ball er-
gebenſt ein.

G. Gehre,
Reſtauration Stumsdorf.

Ein Gartenburſche wird verlangt am
Steinthor, Schimmelgaſſe Nr. 1542.
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Herzlicher Dank
Dem Herrn Superintendent Dorn-

heim zu Lauchſtedt, für die troſtreiche
Rede am Grabe unſeres ſeligen Vaters,
des Schmiedemeiſters J. F. Hentſchel,
ſowie dem Wohllöbl. Bürger-Jäger- Vereine
daſelbſt für die ehrenvolle Begleitung des
Entſchlafenen zum Friedhofe, fühlen Un-
terzeichnete ſich gedrungen, hiermit ihren
herzlichen innigen Dank auszuſprechen.

Pianoforte in Flügel und Tafel-
form der verſchiedenſten Arten empfiehlt das Pianoforte- Magazin von Schiborr,
Steinweg Nr. 1671.

ceerESSTS

geh äSeebad am ſalzigen See bei Ober-Röblingen. S
Mit dem 6. Juni a. e. ſind die im vorigen Jahre ganz neu errichteten Ba-s

Sdeanſtalten am Salzſee wieder vollſtändig aufgeſtellt und zum Gebrauch des ver

Schrift des Dr.

in einem zum

in zwei neben einander liegenden Plantagen
diesjährigen Süß-
len künftigen Montag als den

in dem Gaſthofe zu Schaafſee meiſtbie-

ſollen am ſelbigen Tage Nachmittags 1 Uhr
die Süßkirſchen des Mühlenbeſitzer Herrn

ſowie die

der Chauſſee-Anpflanzung an

Lauchſtedt, den 39. Mai 1847.
Die trauernde Wittwe Hentſchel

nebſt ihren 10 Kindern.

Sehrlichen Publikums eröffnet.
S

Wiedemann:

S

Für die gute Wirkung dieſes Seebades ſpricht der ſich von Jahr zu Jahrz9
a mehrende Beſuch der Badegäſte und iſt das Nähere darüber nachzuleſen in der z

Die Bäder im ſalzigen See bei OberMeine Apotheke in Oſterfeld zwi S Röblingen, ein balneologiſcher Beitrag von welcher Exemplare, ſo weit der
a geringe Vorrath reicht,en Weißenfels, Naumburg und Zei rſh 2 F e Herr Mitreiter,angenehm und geſchäftlich ſehr günſtig be W

legen beabſichtige ich aus freier Hand
Kellerwirth in

Beſucher zufrieden zu ſtellen.

5. Juli d. J. Sin meiner Behauſung
tungstermin zu verkaufen. Kaufluſtige Sweiſen.

übernommen hat, verſpricht Alles aufzuwenden,

unentgeltlich bei L. Schreck in Leipzig zu haben ſind.
Schraplau, welcher die Bewirthungs

um auch ſeinerſeits die geehrten
a

Logis bei den biedern Bewohnern ſind wiederum vermehrt und wird der Orts
anberaumten Bie- Srichter Herr Müller derartige Anfragen gern beantworten und Wohnungen nach

Das Direectorium. H
ich zu jeder Auskunft bereit bin.

Oſterfeld den 31. Mai 1847.
Wittwe Alberti.

Zur Beberzigung!
Wenn der Bergmann Da inE isleben nicht ſofort ſeine Ver-

Kirſchen Verkauf. bind lichkeiten erfüllt, Briefta-
Die zu dem Rittergute Schaafſee ferd 2e. bezahlt,und der Kommune Schraplau gehörigen, v zah

ſche und Stock einlöſt, das Reit-
wird ihm Je-mand ſo zu faſſen wiſſen, daß

es ihn für immer vergehen ſoll,
Leute zu beſchwindeln.
Halle

und Sauerkirſchen ſol-

7. Juni Vormittags 8 Uhr
Das Neueſte in Son-

e nenſchirmen, Prome-
S neurs und Marquiſen

empfiehlt in großer Auswahl
zu Fabrikpreiſen

C. E.

tend verkauft werden.
Ferner

Stecher in der Plantage bei Stedten,
Süß- und Sauerkirſchen des

Ziegeleibeſitzer Herrn Doin daſelbſt, meiſt
bietend an Ort und Stelle verkauft werden.

Schraplau, den 30. Mai 1847.

Stracke.

Swum ecnique!
Nach einer angestellten Vergleichung

Jm Auftrage: Mettin. können wir versichern, dass Rächarchö
er RBeinhauer“s Stahlfedern ganz äeht,in einer hierselbst noch nicht angetroffe-Obſt Verpachtung. nen Auswahl, und zu den hbiligsten Prei-
Sonntag den 13. d. M. Nachmittags

3 Uhr ſoll das Gemeinde-Obſt, ſowie das
Ort und

sen, selbst pei den vorzüglichsten Quali-
cäten, allein Ranniseche Str. Nr. 501
zu haben sind.

Stelle verpachtet werden. Mehrere Consumenten,
Die Bedingungen werden im Termine

bekannt gemacht.

Helfta, den 1. Juni 1847.
Der Orte organ

wg T Sonnabend den S. Juni d. J. ſoll die

Gemeinde und Ochſen-Wieſe auf 6 Jahre
verpachtet werden. Der Termin iſt auf der
Breihanſchenke zu Beeſen Nachmittags
3 Uhr anberaumt.

S ſaure harte
Schlangengurken

von ausgezeichnet gutem Geſchmack in Ox-
hoften und einzeln billigſt bei

Fr. Wilh. Dalchow.
Schönen holländiſchen Käſe empfing

und empfiehlt im Ganzen und einzeln
Fr. Wilh. Dalchow.,

Jm Auftrage:
der Schulze Oſt e.

(ade ich hierzu mit dem Bemerken ein, daß R r r
Jn der Eichorienfabrik in Wettin ſind

2 braune Arbeitspferde zu verkaufen doch
ſind ſolche im Laufe dieſer Woche auf der
Friedrich- Wilhelmsgrube der Herren Fin-
ger Preßler in Zſcherb en, beſchäf
tigt, und können bis Sonnabend dort be
ſehen, und convenirendenfalls bei Herrn
F. F. Finger in Halle behandelt werden.

Wettin, den 31. Mai 1847.
Jenger Co.

Bei Rich. Mühlmann n Halle iſt
ſo eben erſchienen und in allen Buchhand-
lungen zu erhalten
Weihnachtspredigt für Kinder,

in der Domkirche zu Magdeburg gehal-
ten von D. J. Fr. Möller Gene-ral- Superintendent der Provinz Sach

ſen. Preis 3 Sgr.
Das Honorar für dieſe Predigt, ſowie et-
waige Beiträge über den feſtgeſetzten Preis,
ſind für die Abgebrannten in Wernigerode
beſtimmt.

Jn Nr. 1735 a am n Moritzwinger iſt zum

1. Juli ein freundliches Logis, beſtehend in
Stube u. Kammer nebſt Zubehör, an einzelne
Perſonen zu vermiethen. Auch ſind da-
ſelbſt einige Sluſſtewren ſt deren

Jeden Tag friſch gekochten Schinken,

ſehr ſchön rothe Servelatwurſt, feine
Röſtwürſte und geräucherte Ochſenzungen
empfiehlt

F. Eppner, Schweineſchlächter.

2500, 1800, 1200, 1000, 800, 500,
300 und 150 Thlr. ſind auszuleihen durch
den Secretair Kleiſt, große Klausſtraße
Nr. 896.



Obſt Verkauf.
Die diesjährige, nicht unbedeutende

Obſtnutzung, beſtehend in Süß- und Sauer-
Eirſchen, Aepfeln, Birnen, Pflaumen und
Aprikoſen, ſoll

Sonnabend den 12. Juni d. J.
Nachmittags 2 Uhr

auf hieſigem Gute unter den im Termine
näher bekannt zu machenden Bedingungen
meiſtbietend verkauft werden.

Käufer werden mit dem Bemerken ein
geladen, daß die Hälfte der Kaufſumme
gleich im Termine angezahlt werden muß.

Plötz, den 1. Juni 1847.
A. Weigand.

Bee enKirſchen- Verpachtung.
Künftigen Sonntag als den 6. Juni

d. J. Nachmittags 4 Uhr ſollen die dies-
jährigen Süß- und Sauerkirſchen auf der
ſogenannten Zieſchſtauer Dorfſtätte unter
den im Termine näher bekannt zu machen
den Bedingungen meiſtbietend im Gaſthofe

zu kaufen oder zu pachten geſucht zu dem
Kaufpreis von 7—8000 Thlr.

Reflectirende werden höflichſt gebeten,
ihre Adreſſen unter der Ziffer R. H. poste
restante Weissenfels frei abzugeben.

Auf die Anzeige des Auguſt Pfaf-
fenberg in Nr. 122 des Couriers erwie
dere ich, daß derſelbe gar keine Mittel be
ſitzt, Schulden für mich zu bezahlen, und
ihm jede Dispoſition über mein Vermögen
benommen iſt.

Dößel, den 30. Mai 1847.
Wilhelmine geb. Kickeritz.

Bei C. A. Schwetſchke und
Sohn in Halle iſt zu haben:

Friedr. Wilh. Böttger: Der geſchwinde
ProcentRechner.

Oder Intereſſen Tabellen von 1 Thaler
oder Gulden bis 9000 Thaler oder Gul-
den Capital, für 1 Woche bis zu 1 Jahr,
zu 3 bis 8 Procent Zinſen nebſt Rabatt-
Tabellen von 1 Thaler oder Gulden bis
zu 3000 Thaler oder Gulden, zu bis
Z3 Procent Rabatt, in den 3 gangbar-
ſten Währungen Deutſchlands, als in
Thalern zu 24 Ggr. à 12 Pf. und 30
Sgr. à 12. Pf., nebſt Gulden zu 60 Kreu-
zern à 4 Pf. durchgeführt. Ein bequemes
Hülfsbuch für jeden Geſchäftsmann, be
ſonders für Kaufleute, Capitaliſten, Meß-
reiſende c. Zweite Auflage. 8. Geh.

Preis 20 Sgr.
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Anzeige.Unter der Vorausſetzung daß man ſich begnügt, in Geſellſchaft von jeder
Anzahl mit Andern zuſammen ſich unterrichten zu laſſen will ich aus Rückſicht für
die örtlichen Anſprüche das Honorar für einen Curſus meines Schreibunterrichts
(20 Stunden) auf 6 Thaler herabſetzen; es müßten aber auch noch überdies für dieſen
Preis die Anmeldungen ſofort, und der Anfang ſolcher Perſonen mit dem Unterricht
noch in dieſer Woche geſchehen, da ich außerdem dieſes Anerbieten zurückziehe, und
dere Ablauf des bereits (für Standesperſonen) begonnenen Curſus von hier abreiſen
werde.

Der Calligraph und Schreiblehrer Julius Knauth
aus Dresden.

Halle, große Ulrichſtraße Nr. 71.

Gänßzlicher Ausverkauf.
Mein Schnittwaarenlager, befindlich in dem früher von Jonſon innegehabten

Lokale, Rathhausecke, ſoll und muß binnen kurzer Zeit gänzlich geräumt werden, und
verkaufe ich ſämmtliche Waaren zu ganz auffallend billigen Preiſen.

und 111 Sgr. Steppdecken zu ganz billigen Preiſen Herren-Schlafröcke, für die
größte Perſon paſſend, das Stück 2 Thlr. in großer Auswahl große Monsseline
de laine-Tücher, das Stück zu 10 Sgr., bei

Michael Preuß, Rathhausecke.

Unterrichts angzeige,
Da man jetzt in jeder Kunst mit bestem Erfolge Unterricht ertheilen kann,

ohne diese Kunst selbst erlernt zu haben und ohne diese Kunst selbst practisch
ausüben zu können, so werde auch ich von jetzt ab gegen ein spotthilliges
Honorar Gesangunterricht nach einer neu erfundenen Methode ertheilen; auf
Verlangen gebe ich auch Unterricht auf allen Instramenten, obgleich ich diese
weder spielen noch blasen kann.

Unglaublich aber wahr!!
Praudeuns Müller.

An den Verfaſſer des Zurufs
An die Stände.«

Wenn ich im Zuruf »An die Ständecg,
Nicht bittere Satyre fände,
So würd' ich rufen ganz verwundert:
Sind wir im neunzehnten Jahrhundert?
Wer iſt der nord'ſche Salomon
Spricht ſo Vernunft-Religion?
Soll etwa Weisheit nicht regieren
Soll Midas gar das Ruder führen?

Dein Zuruf, er iſt wunderſchön!
Doch möcht' ihn Mancher nicht verſtehn
Das Volk, es lieſt von Juden, Heiden,
Kann ſolches Regiment nicht leiden,
Und Haß, im Stillen noch gehegt,
Wird leicht dadurch nur aufgeregt.
Drum iſt der Zuruf, ſcheint es mir,
Geeignet nicht für den Courier,
Und, öffnet er Dir ſeine Spalten,
So darfſt Du hinterm Berg nicht halten;
Sprich's deutlich aus, ſo bringt es Heil,
Nicht Jeder ſucht das Gegentheil.

Antwort.Das Volk iſt weit genug voran,
Daß es Satyre deuten kann.

M. L.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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